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Bundesgesetz 
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge 
(BVG) 

vom 25. Juni 1982 (Stand am 6. Dezember 2005) 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf Artikel 34quater der Bundesverfassung1 und auf Artikel 11  
der Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung,2  
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 19. Dezember 19753, 
beschliesst: 

Erster Teil: Zweck und Geltungsbereich 

Art. 14 Zweck 
1 Berufliche Vorsorge umfasst alle Massnahmen auf kollektiver Basis, die den 
älteren Menschen, den Hinterbliebenen und Invaliden beim Eintreten eines Ver-
sicherungsfalles (Alter, Tod oder Invalidität) zusammen mit den Leistungen der 
eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) die 
Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise erlauben. 
2 Der in der beruflichen Vorsorge versicherbare Lohn oder das versicherbare Ein-
kommen der Selbständigerwerbenden darf das AHV-beitragspflichtige Einkommen 
nicht übersteigen. 
3 Der Bundesrat präzisiert die Grundsätze der Angemessenheit, der Kollektivität, der 
Gleichbehandlung, der Planmässigkeit sowie des Versicherungsprinzips. Er kann ein 
Mindestalter für den vorzeitigen Altersrücktritt festlegen. 

  

  
 AS 1983 797 
1 [BS 1 3; AS 1973 429]. Den genannten Bestimmungen entsprechen heute Art. 111–113 

und 196 Ziffern 10 und 11 der BV vom 18. April 1999 (SR 101). 
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit dem 1. Jan. 2001  

(AS 2000 2689; BBl 2000 255). 
3 BBl 1976 I 149 
4 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2006 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

831.40



Berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 

2 

831.40 

Art. 25 Obligatorische Versicherung der Arbeitnehmer und der Arbeitslosen 
1 Arbeitnehmer, die das 17. Altersjahr überschritten haben und bei einem Arbeit-
geber einen Jahreslohn von mehr als 18 990 Franken6 beziehen (Art. 7), unterstehen 
der obligatorischen Versicherung. 
2 Ist der Arbeitnehmer weniger als ein Jahr lang bei einem Arbeitgeber beschäftigt, 
so gilt als Jahreslohn der Lohn, den er bei ganzjähriger Beschäftigung erzielen 
würde. 
3 Bezüger von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung unterstehen für die Risiken 
Tod und Invalidität der obligatorischen Versicherung. 
4 Der Bundesrat regelt die Versicherungspflicht für Arbeitnehmer in Berufen mit 
häufig wechselnden oder befristeten Anstellungen. Er bestimmt, welche Arbeit-
nehmer aus besonderen Gründen nicht der obligatorischen Versicherung unterstellt 
sind. 

Art. 3 Obligatorische Versicherung von Selbständigerwerbenden 
Berufsgruppen von Selbständigerwerbenden können vom Bundesrat auf Antrag ihrer 
Berufsverbände der obligatorischen Versicherung allgemein oder für einzelne Risi-
ken unterstellt werden. Voraussetzung ist, dass in den entsprechenden  Berufen die 
Mehrheit der Selbständigerwerbenden dem Verband angehören. 

Art. 4 Freiwillige Versicherung 
1 Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende, die der obligatorischen Versicherung 
nicht unterstellt sind, können sich nach diesem Gesetz freiwillig versichern lassen. 
2 Die Bestimmungen über die obligatorische Versicherung, insbesondere die in Arti-
kel 8 festgesetzten Einkommensgrenzen, gelten sinngemäss für die freiwillige Ver-
sicherung. 
3 Selbständigerwerbende haben ausserdem die Möglichkeit, sich ausschliesslich bei 
einer Vorsorgeeinrichtung im Bereich der weitergehenden Vorsorge, insbesondere 
auch bei einer Vorsorgeeinrichtung, die nicht im Register für die berufliche Vor-
sorge eingetragen ist, zu versichern. In diesem Fall finden die Absätze 1 und 2 keine 
Anwendung.7 
4 Die von den Selbstständigerwerbenden geleisteten Beiträge und Einlagen in die 
Vorsorgeeinrichtung müssen dauernd der beruflichen Vorsorge dienen.8 

  

5 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

6 Heute: mehr als 19 350 Franken (Art. 5 der V vom 18. April 1984 über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2] in der Fassung der Änd. vom 
27. Okt. 2004 – SR 831.441.1). 

7 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

8 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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Art. 5 Gemeinsame Bestimmungen 
1 Dieses Gesetz gilt nur für Personen, die bei der eidgenössischen Alters- und Hin-
terlassenenversicherung (AHV) versichert sind.9 
2 Es gilt nur für die im Register für die berufliche Vorsorge (Art. 48) eingetragenen 
Vorsorgeeinrichtungen. Es gilt bezüglich der Artikel 56 Absatz 1 Buchstaben c 
und d und 59 Absatz 2 sowie der Bestimmungen über die finanzielle Sicherheit 
(Art. 65 Abs. 1 und 2, 65c, 65d Abs. 1, 2 und 3 Bst. a zweiter Satz und b, Art. 65e, 
67, 69, 71) auch für die dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 199310 (FZG) 
unterstellten Vorsorgeeinrichtungen.11 

Art. 6 Mindestvorschriften 
Der zweite Teil dieses Gesetzes enthält Mindestvorschriften. 

Zweiter Teil: Versicherung 
Erster Titel: Obligatorische Versicherung der Arbeitnehmer 
1. Kapitel: Voraussetzungen der obligatorischen Versicherung 

Art. 7 Mindestlohn und Alter 
1 Arbeitnehmer, die bei einem Arbeitgeber einen Jahreslohn von mehr als 18 990 
Franken12 beziehen, unterstehen ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres 
für die Risiken Tod und Invalidität, ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjah-
res auch für das Alter der obligatorischen Versicherung.13 
2 Dieser Lohn entspricht dem massgebenden Lohn nach dem Bundesgesetz vom 
20. Dez. 194614 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG). Der 
Bundesrat kann Abweichungen zulassen. 

  

9 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

10 SR 831.42 
11 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4635 4638; BBl 2003 6399). 
12 Heute: mehr als 19 350 Franken (Art. 5 der V vom 18. April 1984 über die berufliche 

Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2] in der Fassung der Änd. vom 
27. Okt. 2004 – SR 831.441.1). 

13 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

14 SR 831.10 
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Art. 8 Koordinierter Lohn 
1 Zu versichern ist der Teil des Jahreslohnes von 22 155 bis und mit 75 960 Fran-
ken15. Dieser Teil wird koordinierter Lohn genannt.16 
2 Beträgt der koordinierte Lohn weniger als 3165 Franken17 im Jahr, so muss er auf 
diesen Betrag aufgerundet werden.18 
3 Sinkt der Jahreslohn vorübergehend wegen Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, 
Mutterschaft oder aus ähnlichen Gründen, so behält der bisherige koordinierte Lohn 
mindestens solange Gültigkeit, als die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers 
nach Artikel 324a des Obligationenrechts19 bestehen würde oder ein Mutterschafts-
urlaub nach Artikel 329f des Obligationenrechts dauert. Die versicherte Person kann 
jedoch die Herabsetzung des koordinierten Lohnes verlangen.20 

Art. 9 Anpassung an die AHV 
Der Bundesrat kann die in den Artikeln 2, 7, 8 und 46 erwähnten Grenzbeträge den 
Erhöhungen der einfachen minimalen Altersrente der AHV anpassen. Bei der obern 
Grenze des koordinierten Lohnes kann dabei auch die allgemeine Lohnentwicklung 
berücksichtigt werden. 

Art. 10 Beginn und Ende der obligatorischen Versicherung 
1 Die obligatorische Versicherung beginnt mit dem Antritt des Arbeitsverhältnisses, 
für Bezüger von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit dem Tag, für den 
erstmals eine Arbeitslosenentschädigung ausgerichtet wird.21  
2 Unter Vorbehalt von Artikel 8 Absatz 3 endet die Versicherungspflicht, wenn: 

a. das ordentliche Rentenalter erreicht wird (Art. 13); 
b. das Arbeitsverhältnis aufgelöst wird; 
c. der Mindestlohn unterschritten wird; 

  

15 Heute: von 22 575 bis und mit 77 400 Franken (Art. 5 der V vom 18. April 1984 über die 
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2] in der Fassung der 
Änd. vom 27. Okt. 2004 – SR 831.441.1). 

16 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

17 Heute: weniger als 3 225 Franken (Art. 5 der V vom 18. April 1984 über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2] in der Fassung der Änd. vom 
27. Okt. 2004 – SR 831.441.1). 

18 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

19 SR 220 
20 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 1. Juli 2005  

(AS 2005 1429 1437; BBl 2002 7522, 2003 1112 2923). 
21 Fassung gemäss Art. 117a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 26. Juni 1982, 

in Kraft seit 1. Juli 1997 (SR 837.0). 
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d. der Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung wegen des 
Ablaufs der Rahmenfrist endet.22 

3 Für die Risiken Tod und Invalidität bleibt der Arbeitnehmer während eines Monats 
nach Auflösung des Vorsorgeverhältnisses bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung 
versichert.23 Wird vorher ein neues Vorsorgeverhältnis begründet, so ist die neue 
Vorsorgeeinrichtung zuständig.24 

2. Kapitel: Vorsorgepflicht des Arbeitgebers 

Art. 11 Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung 
1 Der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, muss 
eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung 
errichten oder sich einer solchen anschliessen. 
2 Verfügt der Arbeitgeber nicht bereits über eine Vorsorgeeinrichtung, so wählt er 
eine solche im Einverständnis mit seinem Personal oder der allfälligen Arbeitneh-
mervertretung.25 
3 Der Anschluss erfolgt rückwirkend. 
3bis Die Auflösung eines bestehenden Anschlusses an eine Vorsorgeeinrichtung und 
der Wiederanschluss an eine neue Vorsorgeeinrichtung durch den Arbeitgeber 
erfolgt im Einverständnis mit dem Personal oder der allfälligen Arbeitnehmervertre-
tung. Die Vorsorgeeinrichtung hat die Auflösung des Anschlussvertrages der 
zuständigen Ausgleichskasse der AHV zu melden.26 
3ter Kommt in den Fällen nach den Absätzen 2 und 3bis keine Einigung zustande, so 
entscheidet ein neutraler Schiedsrichter, der im gegenseitigen Einverständnis oder, 
bei Uneinigkeit, von der Aufsichtsbehörde bezeichnet wird.27 
4 Die Ausgleichskasse der AHV überprüft, ob die von ihr erfassten Arbeitgeber einer 
registrierten Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind.28 

  

22 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

23 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft 
seit 1. Jan. 1995 (SR 831.42)  

24 Fassung des Satzes gemäss Art. 117a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 
26. Juni 1982, in Kraft seit 1. Juli 1997 (SR 837.0). 

25 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

26 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

27 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

28 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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5 Sie fordert Arbeitgeber, die ihrer Pflicht nach Absatz 1 nicht nachkommen, auf, 
sich innerhalb von zwei Monaten einer registrierten Vorsorgeeinrichtung anzu-
schliessen.29 
6 Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung der Ausgleichskasse der AHV nicht 
fristgemäss nach, so meldet diese ihn der Auffangeinrichtung (Art. 60) rückwirkend 
zum Anschluss.30 
7 Die Auffangeinrichtung und die Ausgleichskasse der AHV stellen dem säumigen 
Arbeitgeber den von ihm verursachten Verwaltungsaufwand in Rechnung. Die nicht 
einbringbaren Verwaltungskosten übernimmt der Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 
Bst. d und h).31 

Art. 12 Leistungsansprüche vor dem Anschluss 
1 Die Arbeitnehmer oder ihre Hinterlassenen haben Anspruch auf die gesetzlichen 
Leistungen, auch wenn sich der Arbeitgeber noch nicht einer Vorsorgeeinrichtung 
angeschlossen hat. Diese Leistungen werden von der Auffangeinrichtung erbracht. 
2 In diesem Fall schuldet der Arbeitgeber der Auffangeinrichtung nicht nur die ent-
sprechenden Beiträge samt Verzugszinsen sondern auch einen Zuschlag als Scha-
denersatz. 

3. Kapitel: Versicherungsleistungen 
1. Abschnitt: Altersleistungen 

Art. 1332 Leistungsanspruch 
1 Anspruch auf Altersleistungen haben: 

a. Männer, die das 65. Altersjahr zurückgelegt haben; 
b. Frauen, die das 62. Altersjahr33 zurückgelegt haben. 

2 Die reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtung können abwei-
chend davon vorsehen, dass der Anspruch auf Altersleistungen mit der Beendigung 
der Erwerbstätigkeit entsteht. In diesem Fall ist der Umwandlungssatz (Art. 14) ent-
sprechend anzupassen. 

  

29 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

30 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

31 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

32 Siehe auch die UeB der Änd. vom 3. Okt. 2003 am Ende dieses Erlasses. 
33 Heute: 64. Altersjahr (Art. 62a Abs. 1 der V vom 18. April 1984 über die berufliche 

Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2] in der Fassung der Änd. vom 
18. Aug. 2004 – SR 831.441.1). 
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Art. 1434 Höhe der Altersrente 
1 Die Altersrente wird in Prozenten des Altersguthabens (Umwandlungssatz) 
berechnet, das der Versicherte bei Erreichen des Rentenalters erworben hat. 
2 Der Mindestumwandlungssatz beträgt 6,8 Prozent für das ordentliche Rentenalter 
65 von Frau35 und Mann. 
3 Der Bundesrat unterbreitet ab 2011 mindestens alle zehn Jahre einen Bericht über 
die Festlegung des Umwandlungssatzes in den nachfolgenden Jahren. 

Art. 1536 Altersguthaben 
1 Das Altersguthaben besteht aus: 

a. den Altersgutschriften samt Zinsen für die Zeit, während der der Versicherte 
der Vorsorgeeinrichtung angehört hat, oder längstens bis zum Erreichen des 
ordentlichen Rentenalters; 

b. den Altersguthaben samt Zinsen, die von den vorhergehenden Einrichtungen 
überwiesen und dem Versicherten gutgeschrieben worden sind. 

2 Der Bundesrat legt den Mindestzins fest. Dabei berücksichtigt er die Entwicklung 
der Rendite marktgängiger Anlagen, insbesondere der Bundesobligationen, sowie 
zusätzlich der Aktien, Anleihen und Liegenschaften. 
3 Der Bundesrat überprüft den Mindestzinssatz mindestens alle zwei Jahre. Er kon-
sultiert dabei die Eidgenössische Kommission für berufliche Vorsorge und die 
Sozialpartner. 

  

34 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). Siehe auch die UeB der Änd. vom  
3. Okt. 2003 am Ende dieses Erlasses. 

35 Heute: Rentenalter 64 für Frauen (Art. 62a Abs. 2 Bst. a der V vom 18. April 1984 über 
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2] in der Fassung der 
Änd. vom 18. Aug. 2004 – SR 831.441.1). 

36 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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Art. 1637 Altersgutschriften 
Die Altersgutschriften werden jährlich in Prozenten des koordinierten Lohnes 
berechnet. Dabei gelten folgende Ansätze: 

Altersjahr Ansatz in Prozenten des koordinierten Lohnes 
  

25–34   7 
35–44 10 
45–54 15 
55–6538 18 
  

Art. 17 Kinderrente 
Versicherte, denen eine Altersrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres 
Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente in 
Höhe der Waisenrente. 

2. Abschnitt: Hinterlassenenleistungen 

Art. 1839 Voraussetzungen 
Ein Anspruch auf Hinterlassenenleistungen besteht nur, wenn der Verstorbene: 

a. im Zeitpunkt des Todes oder bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursa-
che zum Tode geführt hat, versichert war; oder 

b. infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit min-
destens zu 20 Prozent, aber weniger als zu 40 Prozent arbeitsunfähig war 
und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zum Tod geführt 
hat, auf mindestens 40 Prozent versichert war; oder 

c. als Minderjähriger invalid (Art. 8 Abs. 2 der BG vom 6. Oktober 200040 
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG) wurde 
und deshalb bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit mindestens zu 20 Prozent, 
aber weniger als zu 40 Prozent arbeitsunfähig war und bei Erhöhung der 
Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zum Tod geführt hat, auf mindestens 
40 Prozent versichert war; oder 

  

37 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). Siehe auch die UeB der Änd. vom  
3. Okt. 2003 am Ende dieses Erlasses. 

38 Heute für Frauen: Altersjahr  55-64 (Art. 62a Abs. 2 Bst. b der V vom 18. April 1984 
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2] in der 
Fassung der Änd. vom 18. Aug. 2004 – SR 831.441.1). 

39 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

40 SR 830.1 
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d. von der Vorsorgeeinrichtung im Zeitpunkt des Todes eine Alters- oder Inva-
lidenrente erhielt. 

Art. 1941 Überlebender Ehegatte 
1 Der überlebende Ehegatte hat Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente, wenn 
er beim Tod des Ehegatten: 

a. für den Unterhalt mindestens eines Kindes aufkommen muss; oder 
b.  älter als 45 Jahre ist und die Ehe mindestens fünf Jahre gedauert hat. 

2 Der überlebende Ehegatte, der keine der Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt, 
hat Anspruch auf eine einmalige Abfindung in Höhe von drei Jahresrenten. 
3 Der Bundesrat regelt den Anspruch geschiedener Personen auf Hinterlassenenleis-
tungen. 

Art. 20 Waisen 
Die Kinder des Verstorbenen haben Anspruch auf Waisenrenten, Pflegekinder nur, 
wenn der Verstorbene für ihren Unterhalt aufzukommen hatte. 

Art. 20a42  Weitere begünstigte Personen 
1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement neben den Anspruchsberechtig-
ten nach den Artikeln 19 und 20 folgende begünstigte Personen für die Hinterlasse-
nenleistungen vorsehen: 

a. natürliche Personen, die vom Versicherten in erheblichem Masse unterstützt 
worden sind, oder die Person, die mit diesem in den letzten fünf Jahren bis 
zu seinem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder 
die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen 
muss;  

b. beim Fehlen von begünstigten Personen nach Buchstabe a: die Kinder des 
Verstorbenen, welche die Voraussetzungen nach Artikel 20 nicht erfüllen, 
die Eltern oder die Geschwister;  

c. beim Fehlen von begünstigten Personen nach den Buchstaben a und b: die 
übrigen gesetzlichen Erben, unter Ausschluss des Gemeinwesens, im 
Umfang: 
1. der von der versicherten Person einbezahlten Beiträge, oder 
2. von 50 Prozent des Vorsorgekapitals. 

2 Kein Anspruch auf Hinterlassenenleistungen nach Absatz 1 Buchstabe a besteht, 
wenn die begünstigte Person eine Witwer- oder Witwenrente bezieht. 

  

41 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

42 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 



Berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 

10 

831.40 

Art. 2143 Höhe der Rente 
1 Beim Tod eines Versicherten beträgt die Witwen- oder Witwerrente 60 Prozent, 
die Waisenrente 20 Prozent der vollen Invalidenrente, auf die der Versicherte 
Anspruch gehabt hätte. 
2 Beim Tod einer Person, die eine Alters- oder Invalidenrente bezogen hat, beträgt 
die Witwen- oder Witwerrente 60 Prozent, die Waisenrente 20 Prozent der zuletzt 
ausgerichteten Alters- oder Invalidenrente. 

Art. 22 Beginn und Ende des Anspruchs 
1 Der Anspruch auf Hinterlassenenleistung entsteht mit dem Tode des Versicherten, 
frühestens jedoch mit Beendigung der vollen Lohnfortzahlung. 
2 Der Anspruch auf Leistungen für Witwen und Witwer erlischt mit der Wiederver-
heiratung oder mit dem Tod der Witwe oder des Witwers.44 
3 Der Anspruch auf Leistungen für Waisen erlischt mit dem Tod des Waisen oder 
mit Vollendung des 18. Altersjahres. Er besteht jedoch bis zur Vollendung des 
25. Altersjahres für Kinder: 

a. bis zum Abschluss der Ausbildung; 
b.45 bis zur Erlangung der Erwerbsfähigkeit, sofern sie zu mindestens 70 Prozent 

invalid sind. 
4 Befand sich der Versicherte beim Entstehen des Leistungsanspruchs nicht in der 
leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung, so ist jene Vorsorgeeinrichtung vorleis-
tungspflichtig, der er zuletzt angehört hat. Steht die leistungspflichtige Vorsorgeein-
richtung fest, so kann die vorleistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung auf diese 
Rückgriff nehmen.46 

  

43 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). Siehe auch die UeB der Änd. vom  
3. Okt. 2003 am Ende dieses Erlasses. 

44 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

45 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

46 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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3. Abschnitt: Invalidenleistungen 

Art. 2347 Leistungsanspruch 
Anspruch auf Invalidenleistungen haben Personen, die: 

a. im Sinne der IV zu mindestens 40 Prozent invalid sind und bei Eintritt der 
Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, versichert 
waren; 

b. infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme der Erwerbstätigkeit zu 
mindestens 20 Prozent, aber weniger als 40 Prozent arbeitsunfähig waren 
und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität 
geführt hat, auf mindestens 40 Prozent versichert waren; 

c. als Minderjährige invalid (Art. 8 Abs. 2 ATSG48) wurden und deshalb bei 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu mindestens 20 Prozent, aber weniger 
als 40 Prozent arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Arbeitsunfähig-
keit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens 40 Prozent 
versichert waren. 

Art. 2449 Höhe der Rente 
1 Der Versicherte hat Anspruch auf: 

a. eine volle Invalidenrente, wenn er im Sinne der IV zu mindestens 70 Prozent 
invalid ist; 

b. eine Dreiviertelsrente, wenn er zu mindestens 60 Prozent invalid ist; 
c. eine halbe Rente, wenn er mindestens zur Hälfte invalid ist; 
d. eine Viertelsrente, wenn er mindestens zu 40 Prozent invalid ist. 

2 Die Invalidenrente wird nach dem gleichen Umwandlungssatz berechnet wie die 
Altersrente im 65. Altersjahr50. Für die Versicherten der Übergangsgeneration gilt 
der vom Bundesrat nach Buchstabe b der Übergangsbestimmungen der 1. BVG-
Revision vom 3. Oktober 2003 festgelegte Umwandlungssatz. 
3 Das der Berechnung zu Grunde liegende Altersguthaben besteht aus: 

a. dem Altersguthaben, das der Versicherte bis zum Beginn des Anspruches 
auf die Invalidenrente erworben hat; 

b. der Summe der Altersgutschriften für die bis zum ordentlichen Rentenalter 
fehlenden Jahre, ohne Zinsen. 

  

47 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

48 SR 830.1 
49 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). Siehe auch die UeB der Änd. vom  
3. Okt. 2003 am Ende dieses Erlasses. 

50 Heute: Rentenalter 64 für Frauen (Art. 62a Abs. 2 Bst. c der V vom 18. April 1984 über 
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2] in der Fassung der 
Änd. vom 18. Aug. 2004 – SR 831.441.1). 
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4 Diese Altersgutschriften werden auf dem koordinierten Lohn des Versicherten 
während seines letzten Versicherungsjahres in der Vorsorgeeinrichtung berechnet. 

Art. 25 Kinderrente 
Versicherte, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle 
ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente 
in Höhe der Waisenrente. Für die Kinderrente gelten die gleichen Berechnungs-
regeln wie für die Invalidenrente. 

Art. 26 Beginn und Ende des Anspruchs 
1 Für den Beginn des Anspruchs auf Invalidenleistungen gelten sinngemäss die ent-
sprechenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 195951 über die Inva-
lidenversicherung (Art. 29 IVG).52 
2 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihren reglementarischen Bestimmungen vor-
sehen, dass der Anspruch aufgeschoben wird, solange der Versicherte den vollen 
Lohn erhält. 
3 Der Anspruch erlischt mit dem Tode des Anspruchsberechtigten oder mit dem 
Wegfall der Invalidität. Bei Versicherten, die nach Artikel 2 Absatz 1bis53 der obliga-
torischen Versicherung unterstehen oder nach Artikel 47 Absatz 2 ihre Vorsorge 
freiwillig weiterführen, erlischt die Invalidenrente spätestens bei Entstehen des 
Anspruches auf eine Altersleistung (Art. 13 Abs. 1).54 
4 Befindet sich der Versicherte beim Entstehen des Leistungsanspruchs nicht in der 
leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung, so ist jene Vorsorgeeinrichtung vorleis-
tungspflichtig, der er zuletzt angehört hat. Steht die leistungspflichtige Vorsorgeein-
richtung fest, so kann die vorleistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung auf diese 
Rückgriff nehmen.55 

  

51 SR 831.20 
52 Fassung gemäss Ziff. II 3 des BG vom 9. Okt. 1986 (2. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 1988 (AS 1987 447 455; BBl 1985 I 17). 
53 Dieser Art. hat heute eine neue Fassung. 
54 Satz eingefügt durch Art. 117a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 

26. Juni 1982, in Kraft seit 1. Juli 1997 (SR 837.0). 
55 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 



Bundesgesetz 

13 

831.40 

4. Kapitel: Freizügigkeitsleistung und Wohneigentumsförderung56 
1. Abschnitt: Freizügigkeitsleistung57 

Art. 2758 
Für die Freizügigkeitsleistung gilt das FZG59. 

Art. 28–3060 

2. Abschnitt:61 Wohneigentumsförderung 

Art. 30a Begriff 
Als Vorsorgeeinrichtung im Sinne dieses Abschnittes gelten alle Einrichtungen, die 
im Register für die berufliche Vorsorge eingetragen sind oder die den Vorsorge-
schutz nach Artikel 1 des FZG62 in anderer Form erhalten. 

Art. 30b Verpfändung 
Der Versicherte kann den Anspruch auf Vorsorgeleistungen oder einen Betrag bis 
zur Höhe seiner Freizügigkeitsleistung nach Artikel 331d des Obligationenrechts63 
verpfänden. 

Art. 30c Vorbezug 
1 Der Versicherte kann bis drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Alters-
leistungen von seiner Vorsorgeeinrichtung einen Betrag für Wohneigentum zum 
eigenen Bedarf geltend machen. 
2 Versicherte dürfen bis zum 50. Altersjahr einen Betrag bis zur Höhe der Freizügig-
keitsleistung beziehen. Versicherte, die das 50. Altersjahr überschritten haben, dür-
fen höchstens die Freizügigkeitsleistung, auf die sie im 50. Altersjahr Anspruch 

  

56 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung mit 
Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2372 2378;  
BBl 1992 VI 237).  

57 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung mit 
Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2372 2378;  
BBl 1992 VI 237). 

58 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft 
seit 1. Jan. 1995 (SR 831.42)  

59 SR 831.42 
60 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993 

(SR 831.42). 
61 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung mit 

Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2372 2378;  
BBl 1992 VI 237). 

62 SR 831.42 
63 SR 220 
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gehabt hätten, oder die Hälfte der Freizügigkeitsleistung im Zeitpunkt des Bezuges 
in Anspruch nehmen. 
3 Der Versicherte kann diesen Betrag auch für den Erwerb von Anteilscheinen einer 
Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher Beteiligungen verwenden, wenn er eine 
dadurch mitfinanzierte Wohnung selbst benutzt. 
4 Mit dem Bezug wird gleichzeitig der Anspruch auf Vorsorgeleistungen ent-
sprechend den jeweiligen Vorsorgereglementen und den technischen Grundlagen der 
Vorsorgeeinrichtung gekürzt. Um eine Einbusse des Vorsorgeschutzes durch eine 
Leistungskürzung bei Tod oder Invalidität zu vermeiden, bietet die Vorsorgeeinrich-
tung eine Zusatzversicherung an oder vermittelt eine solche. 
5 Ist der Versicherte verheiratet, so ist der Bezug nur zulässig, wenn sein Ehegatte 
schriftlich zustimmt. Kann er die Zustimmung nicht einholen oder wird sie ihm ver-
weigert, so kann er das Gericht anrufen. 
6 Werden Ehegatten vor Eintritt eines Vorsorgefalls geschieden, so gilt der Vor-
bezug als Freizügigkeitsleistung und wird nach den Artikeln 122, 123 und 141 des 
Zivilgesetzbuches64 sowie Artikel 22 des FZG65 geteilt.66 
7 Wird durch den Vorbezug oder die Verpfändung die Liquidität der Vorsorgeein-
richtung in Frage gestellt, so kann diese die Erledigung der entsprechenden Gesuche 
aufschieben. Sie legt in ihrem Reglement eine Prioritätenordnung für das Aufschie-
ben dieser Vorbezüge beziehungsweise Verpfändungen fest. Der Bundesrat regelt 
die Einzelheiten. 

Art. 30d Rückzahlung 
1 Der bezogene Betrag muss vom Versicherten oder von seinen Erben an die Vor-
sorgeeinrichtung zurückbezahlt werden, wenn: 

a. das Wohneigentum veräussert wird; 
b. Rechte an diesem Wohneigentum eingeräumt werden, die wirtschaftlich 

einer Veräusserung gleichkommen; oder 
c. beim Tod des Versicherten keine Vorsorgeleistung fällig wird. 

2 Der Versicherte kann im Übrigen den bezogenen Betrag unter Beachtung der 
Bedingungen von Absatz 3 jederzeit zurückbezahlen. 
3 Die Rückzahlung ist zulässig bis: 

a. drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Altersleistungen; 
b. zum Eintritt eines anderen Vorsorgefalls; oder 
c. zur Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung. 

  

64 SR 210 
65 SR 831.42 
66 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 

(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 
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4 Will der Versicherte den aus einer Veräusserung des Wohneigentums erzielten 
Erlös im Umfang des Vorbezugs innerhalb von zwei Jahren wiederum für sein 
Wohneigentum einsetzen, so kann er diesen Betrag auf eine Freizügigkeitseinrich-
tung überweisen. 
5 Bei Veräusserung des Wohneigentums beschränkt sich die Rückzahlungspflicht 
auf den Erlös. Als Erlös gilt der Verkaufspreis abzüglich der hypothekarisch gesi-
cherten Schulden sowie der dem Verkäufer vom Gesetz auferlegten Abgaben. 
6 Die Vorsorgeeinrichtung räumt dem Versicherten im Falle der Rückzahlung einen 
entsprechend höheren Leistungsanspruch gemäss ihrem Reglement ein. 

Art. 30e Sicherung des Vorsorgezwecks 
1 Der Versicherte oder seine Erben dürfen das Wohneigentum nur unter Vorbehalt 
von Artikel 30d veräussern. Als Veräusserung gilt auch die Einräumung von Rech-
ten, die wirtschaftlich einer Veräusserung gleichkommen. Nicht als Veräusserung 
gilt hingegen die Übertragung des Wohneigentums an einen vorsorgerechtlich 
Begünstigten. Dieser unterliegt aber derselben Veräusserungsbeschränkung wie der 
Versicherte. 
2 Die Veräusserungsbeschränkung nach Absatz 1 ist im Grundbuch anzumerken. Die 
Vorsorgeeinrichtung hat die Anmerkung dem Grundbuchamt gleichzeitig mit der 
Auszahlung des Vorbezugs beziehungsweise mit der Pfandverwertung des Vor-
sorgeguthabens anzumelden. 
3 Die Anmerkung darf gelöscht werden: 

a. drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Altersleistungen; 
b. nach Eintritt eines anderen Vorsorgefalles; 
c. bei Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung; oder 
d. wenn nachgewiesen wird, dass der in das Wohneigentum investierte Betrag 

gemäss Artikel 30d an die Vorsorgeeinrichtung des Versicherten oder auf 
eine Freizügigkeitseinrichtung überwiesen worden ist. 

4 Erwirbt der Versicherte mit dem Vorbezug Anteilscheine einer Wohnbaugenossen-
schaft oder ähnliche Beteiligungen, so hat er diese zur Sicherstellung des Vorsorge-
zwecks zu hinterlegen. 
5 Der Versicherte mit Wohnsitz im Ausland hat vor der Auszahlung des Vorbezugs 
beziehungsweise vor der Verpfändung des Vorsorgeguthabens nachzuweisen, dass 
er die Mittel der beruflichen Vorsorge für sein Wohneigentum verwendet. 
6 Die Pflicht und das Recht zur Rückzahlung bestehen bis drei Jahre vor Entstehung 
des Anspruchs auf Altersleistungen, bis zum Eintritt eines anderen Vorsorgefalles 
oder bis zur Barauszahlung. 
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Art. 30f 67 Einschränkungen während einer Unterdeckung 
1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass während der 
Dauer einer Unterdeckung die Verpfändung, der Vorbezug und die Rückzahlung 
zeitlich und betragsmässig eingeschränkt oder ganz verweigert werden können. 
2 Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen die Einschränkungen 
nach Absatz 1 zulässig sind, und bestimmt deren Umfang. 

Art. 30g68 Ausführungsbestimmungen 
Der Bundesrat bestimmt: 

a. die zulässigen Verwendungszwecke und den Begriff «Wohneigentum zum 
eigenen Bedarf» (Art. 30c Abs. 1); 

b. welche Voraussetzungen beim Erwerb von Anteilscheinen einer Wohnbau-
genossenschaft oder ähnlicher Beteiligungen zu erfüllen sind (Art. 30c 
Abs. 3); 

c. den Mindestbetrag für den Bezug (Art. 30c Abs. 1); 
d. die Modalitäten der Verpfändung, des Vorbezugs, der Rückzahlung und der 

Sicherstellung des Vorsorgezwecks (Art. 30b–30e); 
e. die Pflicht der Vorsorgeeinrichtungen, die Versicherten im Falle der Ver-

pfändung oder des Vorbezugs über die Auswirkungen auf ihre Vorsorgeleis-
tungen, über die Möglichkeit der Zusatzversicherung für die Risiken Tod 
oder Invalidität und über die steuerlichen Folgen zu informieren. 

5. Kapitel: Eintrittsgeneration 

Art. 31 Grundsatz 
Der Eintrittsgeneration gehören die Personen an, die bei Inkrafttreten dieses Geset-
zes das 25. Altersjahr vollendet und das Rentenalter noch nicht erreicht haben. 

Art. 32 Sonderbestimmungen der Vorsorgeeinrichtungen 
1 Jede Vorsorgeeinrichtung hat im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten Sonder-
bestimmungen zugunsten der Eintrittsgeneration zu erlassen und dabei namentlich 
ältere Versicherte, vor allem solche mit kleinen Einkommen, bevorzugt zu behan-
deln. 
2 Haben Versicherte Leistungsansprüche aufgrund von Vorsorgeverhältnissen, die 
bei Inkrafttreten des Gesetzes bestehen, so können diese von der Vorsorgeeinrich-
tung berücksichtigt werden. 

  

67 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 4635 4638; BBl 2003 6399). 

68 Ursprünglich Art. 30f. 
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Art. 33 Mindestleistungen in der Übergangszeit 
1 Der Bundesrat regelt die Mindestleistungen für Versicherungsfälle während der 
Übergangszeit. Er setzt diese Übergangszeit nach Artikel 11 Absatz 2 der Über-
gangsbestimmungen zur Bundesverfassung69 fest und berücksichtigt dabei insbeson-
dere Versicherte mit kleinen Einkommen.70 
2 Die Vorsorgeeinrichtung regelt die Finanzierung der Mindestleistungen. Sie legt 
darüber Rechenschaft im Rahmen ihres Jahresberichts ab.71 

6. Kapitel: Gemeinsame Bestimmungen für die Leistungen 

Art. 34 Höhe der Leistung in besonderen Fällen 
1 Der Bundesrat regelt die Berechnung der Leistungen in besonderen Fällen, 
namentlich 

a.72 wenn das nach Artikel 24 Absatz 4 massgebende Versicherungsjahr nicht 
vollständig ist oder der Versicherte während dieser Zeit nicht voll erwerbs-
fähig war; 

b. wenn der Versicherte bei Eintritt des neuen Versicherungsfalles nach diesem 
Gesetz bereits eine Invalidenrente bezieht oder eine Invalidenleistung bezo-
gen hat. 

2 ...73 

Art. 34a74 Koordination und Vorleistung 
1 Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Verhinderung ungerechtfertigter Vorteile 
des Versicherten oder seiner Hinterlassenen beim Zusammentreffen mehrerer Leis-
tungen. 
2 Treffen Leistungen nach diesem Gesetz mit gleichartigen Leistungen anderer 
Sozialversicherungen zusammen, so findet Artikel 66 Absatz 2 ATSG75 Anwen-
dung. Werden Ehegatten- und Waisenrenten bei ungenügenden Vorsorgeleistungen 
nach Artikel 54 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 199276 über die Militärversiche-
rung ausgerichtet, so dürfen Leistungen dieses Gesetzes nicht gekürzt werden. 
3 Für die Vorleistung gelten die Artikel 70 und 71 ATSG. 
  

69 [BS 1 3; AS 1973 429]. Der genannten Bestimmung entspricht heute Ziff. 11 von 
Art. 196 der BV vom 18. April 1999 (SR 101). 

70 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 (AS 1994 904; BBl 1993 IV 241). 
71 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
72 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
73 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 10 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). 
74 Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
75 SR 830.1  
76 SR 833.1  
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Art. 34b77 Subrogation 
Gegenüber einem Dritten, der für den Versicherungsfall haftet, tritt die Vorsorgeein-
richtung im Zeitpunkt des Ereignisses bis auf die Höhe der gesetzlichen Leistungen 
in die Ansprüche der versicherten Person, ihrer Hinterlassenen und weiterer Begüns-
tigter nach Artikel 20a ein. 

Art. 35 Kürzung der Leistungen bei schwerem Verschulden 
Die Vorsorgeeinrichtung kann ihre Leistungen im entsprechenden Umfang kürzen, 
wenn die AHV/IV eine Leistung kürzt, entzieht oder verweigert, weil der 
Anspruchsberechtigte den Tod oder die Invalidität durch schweres Verschulden her-
beigeführt hat oder sich einer Eingliederungsmassnahme der IV widersetzt. 

Art. 35a78 Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen 
1 Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Von der Rückforde-
rung kann abgesehen werden, wenn der Leistungsempfänger gutgläubig war und die 
Rückforderung zu einer grossen Härte führt. 
2 Der Rückforderungsanspruch verjährt mit Ablauf eines Jahres, nachdem die Vor-
sorgeeinrichtung davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber mit Ablauf von fünf 
Jahren seit der Auszahlung der Leistung. Wird der Rückforderungsanspruch aus 
einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht eine längere Verjäh-
rungsfrist festsetzt, so ist diese Frist massgebend. 

Art. 3679 Anpassung an die Preisentwicklung 
1 Hinterlassenen- und Invalidenrenten, deren Laufzeit drei Jahre überschritten hat, 
werden bis zum Erreichen des ordentlichen Rentenalters nach Anordnung des Bun-
desrates der Preisentwicklung angepasst. 
2 Die Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die nicht nach Absatz 1 der Preisentwick-
lung angepasst werden müssen, sowie die Altersrenten werden entsprechend den 
finanziellen Möglichkeiten der Vorsorgeeinrichtung der Preisentwicklung angepasst. 
Das paritätische oder das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung entscheidet jährlich 
darüber, ob und in welchem Ausmass die Renten angepasst werden. 
3 Die Vorsorgeeinrichtung erläutert in ihrer Jahresrechnung oder in ihrem Jahres-
bericht die Beschlüsse nach Absatz 2. 

  

77 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

78 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

79 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). Siehe auch die UeB der Änd. vom  
3. Okt. 2003 am Ende dieses Erlasses. 
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4 Artikel 65d Absatz 3 Buchstabe b ist anwendbar auf Anpassungen an die Preisent-
wicklung, die das paritätische Organ der Vorsorgeeinrichtung unter Würdigung der 
finanziellen Lage der Vorsorgeeinrichtung beschlossen hat.80 

Art. 3781 Form der Leistungen 
1 Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenleistungen werden in der Regel als Rente 
ausgerichtet. 
2 Der Versicherte kann verlangen, dass ihm ein Viertel seines Altersguthabens, das 
für die Berechnung der tatsächlich bezogenen Altersleistungen (Art. 13 und 
Art. 13a82) massgebend ist, als einmalige Kapitalabfindung ausgerichtet wird. 
3 Die Vorsorgeeinrichtung kann an Stelle der Rente eine Kapitalabfindung ausrich-
ten, wenn die Alters- oder die Invalidenrente weniger als 10 Prozent, die Witwen- 
oder Witwerrente weniger als 6 Prozent oder die Waisenrente weniger als 2 Prozent 
der Mindestaltersrente der AHV beträgt. 
4 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass: 

a. die Anspruchsberechtigten eine Kapitalabfindung an Stelle einer Alters-, 
Hinterlassenen- oder Invalidenrente wählen können; 

b. die Anspruchsberechtigten eine bestimmte Frist für die Geltendmachung der 
Kapitalabfindung einhalten müssen. 

5 Ist der Versicherte verheiratet, so ist die Auszahlung der Kapitalabfindung nach 
den Absätzen 2 und 4 nur zulässig, wenn sein Ehegatte schriftlich zustimmt. Kann er 
die Zustimmung nicht einholen oder wird sie ihm verweigert, so kann er das Gericht 
anrufen. 

Art. 38 Auszahlung der Renten 
Die Renten werden in der Regel monatlich ausgerichtet. Für den Monat, in dem der 
Anspruch erlischt, wird die Rente voll ausbezahlt. 

Art. 39 Abtretung, Verpfändung und Verrechnung 
1 Der Leistungsanspruch kann vor Fälligkeit weder verpfändet noch abgetreten wer-
den. Vorbehalten bleibt Artikel 30b.83 

  

80 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 4635 4638; BBl 2003 6399). 

81 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

82 Art. 13a tritt mit der 11. AHV-Revision vom 3. Okt. 2003 in Kraft. 
83 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohn-

eigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995  
(AS 1994 2372 2378; BBl 1992 VI 237). 
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2 Der Leistungsanspruch darf mit Forderungen, die der Arbeitgeber der Vorsorgeein-
richtung abgetreten hat, nur verrechnet werden, wenn sie sich auf Beiträge beziehen, 
die nicht vom Lohn abgezogen worden sind. 
3 Rechtsgeschäfte, die diesen Bestimmungen widersprechen, sind nichtig. 

Art. 4084 

Art. 4185 Verjährung von Ansprüchen und Aufbewahrung  
von Vorsorgeunterlagen 

1 Die Leistungsansprüche verjähren nicht, sofern die Versicherten im Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles die Vorsorgeeinrichtung nicht verlassen haben. 
2 Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen verjähren nach fünf, andere 
nach zehn Jahren. Die Artikel 129–142 des Obligationenrechts86 sind anwendbar. 
3 Guthaben, welche auf Freizügigkeitskonten oder -policen nach Artikel 10 der 
Freizügigkeitsverordnung vom 3. Oktober 199487 angelegt sind, werden nach Ablauf 
von zehn Jahren ab dem ordentlichen Rücktrittsalter (Art. 13) an den Sicherheits-
fonds überwiesen; dieser verwendet sie zur Finanzierung der Zentralstelle 2. Säule. 
4 Wenn es nicht möglich ist, das genaue Geburtsdatum des Versicherten zu ermit-
teln, werden diejenigen Freizügigkeitsguthaben, für welche bei den Einrichtungen, 
die sie verwalten, während zehn Jahren keine Nachrichten des Versicherten oder von 
dessen Erben eingegangen sind, bis ins Jahr 2010 von diesen Einrichtungen weiter 
verwaltet. Danach werden sie ebenfalls an den Sicherheitsfonds überwiesen; dieser 
verwendet sie entsprechend Absatz 3. 
5 Der Sicherheitsfonds erfüllt Ansprüche auf nach den Absätzen 3 und 4 an ihn 
überwiesene Guthaben, sofern deren Bestand vom Versicherten oder von dessen 
Erben nachgewiesen wird. 
6 Ansprüche, die nicht nach Absatz 5 geltend gemacht werden, verjähren, wenn der 
Versicherte sein 100. Altersjahr vollendet hat oder vollendet hätte. 
7 Die Absätze 1–6 sind auch auf Verpflichtungen aus Verträgen zwischen Vorsorge-
einrichtungen und Versicherungsgesellschaften, welche der Versicherungsaufsicht 
unterstellt sind, anwendbar. 
8 Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Aufbewahrung von Vorsorgeunter-
lagen im Hinblick auf die Geltendmachung von Ansprüchen der Versicherten. 

  

84 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung 
mit Mitteln der beruflichen Vorsorge (AS 1994 2372; BBl 1992 VI 237). 

85 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

86 SR 220 
87 SR 831.425 
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Zweiter Titel:  
Obligatorische Versicherung der Selbständigerwerbenden 

Art. 42 Versicherung von Alter, Tod und Invalidität 
Sind die Selbständigerwerbenden obligatorisch für Alter, Tod und Invalidität ver-
sichert, so sind die Bestimmungen über die obligatorische Versicherung der Arbeit-
nehmer sinngemäss anwendbar. 

Art. 43 Versicherung einzelner Risiken 
1 Umfasst die obligatorische Versicherung nur die Risiken Tod und Invalidität, so 
kann der Bundesrat ein Leistungssystem zulassen, das von demjenigen in der obliga-
torischen Versicherung der Arbeitnehmer abweicht. 
2 Die Bestimmungen über den Sicherheitsfonds sind nicht anwendbar. 

Dritter Titel: Freiwillige Versicherung 
1. Kapitel: Selbständigerwerbende 

Art. 44 Recht auf Versicherung 
1 Selbständigerwerbende können sich bei der Vorsorgeeinrichtung ihres Berufes 
oder ihrer Arbeitnehmer versichern lassen. 
2 Wer sich nicht bei einer Vorsorgeeinrichtung versichern lassen kann, ist berechtigt, 
sich bei der Auffangeinrichtung versichern zu lassen. 

Art. 45 Vorbehalt 
1 Für die Risiken Tod und Invalidität darf ein Vorbehalt aus gesundheitlichen Grün-
den für höchstens drei Jahre gemacht werden. 
2 Dieser Vorbehalt ist unzulässig, wenn der Selbständigerwerbende mindestens 
sechs Monate obligatorisch versichert war und sich innert Jahresfrist freiwillig ver-
sichert. 

2. Kapitel: Arbeitnehmer 

Art. 46 Erwerbstätigkeit im Dienste mehrerer Arbeitgeber 
1 Der nicht obligatorisch versicherte Arbeitnehmer, der im Dienste mehrerer Arbeit-
geber steht und dessen gesamter Jahreslohn 18 990 Franken88 übersteigt, kann sich 
entweder bei der Auffangeinrichtung oder bei der Vorsorgeeinrichtung, der einer 

  

88 Heute: 19 350 Franken (Art. 5 der V vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2] in der Fassung der Änd. vom 
27. Okt. 2004 – SR 831.441.1). 



Berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 

22 

831.40 

seiner Arbeitgeber angeschlossen ist, freiwillig versichern lassen, sofern deren 
reglementarische Bestimmungen es vorsehen.89 
2 Ist der Arbeitnehmer bereits bei einer Vorsorgeeinrichtung obligatorisch versichert, 
kann er sich bei ihr, falls ihre reglementarischen Bestimmungen es nicht ausschlies-
sen, oder bei der Auffangeinrichtung für den Lohn zusätzlich versichern lassen, den 
er von den anderen Arbeitgebern erhält. 
3 Dem Arbeitnehmer, der Beiträge direkt an eine Vorsorgeeinrichtung bezahlt, 
schuldet jeder Arbeitgeber jeweils die Hälfte der Beiträge, die auf den bei ihm bezo-
genen Lohn entfallen. Die Höhe des Arbeitgeber-Beitrages ergibt sich aus einer 
Bescheinigung der Vorsorgeeinrichtung. 
4 Die Vorsorgeeinrichtung übernimmt auf Begehren des Arbeitnehmers das Inkasso 
gegenüber den Arbeitgebern. 

Art. 4790 Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung 
1 Scheidet der Versicherte aus der obligatorischen Versicherung aus, so kann er die 
Vorsorge oder bloss die Altersvorsorge im bisherigen Umfang bei derselben Vor-
sorgeeinrichtung, wenn deren Reglement dies zulässt, oder bei der Auffangeinrich-
tung weiterführen. 
2 Der aus der obligatorischen Versicherung nach Artikel 2 Absatz 1bis ausscheidende 
Versicherte kann die Vorsorge für die Risiken Tod und Invalidität im bisherigen 
Umfang bei der Auffangvorrichtung weiterführen. 

Dritter Teil: Organisation 
Erster Titel: Vorsorgeeinrichtungen 

Art. 48 Registrierung 
1 Vorsorgeeinrichtungen, die an der Durchführung der obligatorischen Versicherung 
teilnehmen wollen, müssen sich bei der Aufsichtsbehörde, der sie unterstehen 
(Art. 6l), in das Register für die berufliche Vorsorge eintragen lassen. 
2 Registrierte Vorsorgeeinrichtungen müssen die Rechtsform einer Stiftung oder 
einer Genossenschaft haben oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechts sein. Sie 
müssen Leistungen nach den Vorschriften über die obligatorische Versicherung 
erbringen und nach diesem Gesetz organisiert, finanziert und verwaltet werden. 

  

89 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

90 Fassung gemäss Art. 117a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 26. Juni 1982, 
in Kraft seit 1. Juli 1997 (SR 837.0). 
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3 Eine Vorsorgeeinrichtung wird aus dem Register gestrichen, wenn sie: 
a. die gesetzlichen Voraussetzungen zur Registrierung nicht mehr erfüllt und 

innerhalb der von der Aufsichtsbehörde gesetzten Frist die erforderlichen 
Anpassungen nicht vornimmt; 

b. auf die weitere Registrierung verzichtet.91 

Art. 4992 Selbständigkeitsbereich 
1 Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen dieses Gesetzes in der Gestaltung 
ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Sie können 
im Reglement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen Mindestbestim-
mungen hinausgehen, nur bis zum Erreichen des Rentenalters ausgerichtet werden. 
2 Gewährt eine Vorsorgeeinrichtung mehr als die Mindestleistungen, so gelten für 
die weiter gehende Vorsorge die Vorschriften über: 

1. die Definition und Grundsätze der beruflichen Vorsorge sowie des versicher-
baren Lohnes oder des versicherbaren Einkommens (Art. 1), 

2. die zusätzlichen Einkäufe für den Vorbezug der Altersleistung  
(Art. 13a Abs. 893), 

3. die Begünstigten bei Hinterlassenenleistungen (Art. 20a),  
4. die Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen (Art. 35a),  
5.94 die Anpassung an die Preisentwicklung (Art. 36 Abs. 2–4), 
6. die Verjährung von Ansprüchen und die Aufbewahrung von Vorsorge-

unterlagen (Art. 41),  
7. die paritätische Verwaltung (Art. 51), 
8. die Verantwortlichkeit (Art. 52), 
9. die Kontrolle (Art. 53), 
10. die Interessenkonflikte (Art. 53a), 
11. die Teil- oder Gesamtliquidation (Art. 53b–53d), 
12. die Auflösung von Verträgen (Art. 53e), 
13. den Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 Bst. c und Abs. 2–5, Art. 56a, 57 und 59), 
14. die Aufsicht (Art. 61, 62 und 64), 

  

91 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

92 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), Abs. 2 Ziff. 7–9,  
12-14, 16 (mit Ausnahme von Art. 66 Abs. 4), 17, 19-23 und 26 in Kraft seit 
1. April 2004, Abs. 1 und 2 Ziff. 3–6, 10, 11, 15, 16 (Art. 66 Abs. 4) und 18 in Kraft seit 
1. Jan. 2005, Abs. 2 Ziff. 1, 24 und 25 in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2004 1677 1700; 
BBl 2000 2637). 

93 Artikel 13a tritt mit der 11. AHV-Revision vom 3. Okt. 2003 (BBl 2003 6629) in Kraft. 
94 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4635 4638; BBl 2003 6399). 
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15. die Gebühren (Art. 63a), 
16.95 die finanzielle Sicherheit (Art. 65, 65c, 65d Abs. 1, 2 und 3 Bst. a zweiter 

Satz und b, Art. 65e, 66 Abs. 4, 67 und 69), 
17. die Transparenz (Art. 65a), 
18. die Rückstellungen (Art. 65b), 
19. die Versicherungsverträge zwischen Vorsorgeeinrichtungen und Versiche-

rungseinrichtungen (Art. 68 Abs. 3 und 4), 
20. die Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen (Art. 68a), 
21. die Vermögensverwaltung (Art. 71), 
22. die Rechtspflege (Art. 73 und 74), 
23. die Strafbestimmungen (Art. 75–79), 
24. den Einkauf (Art. 79b), 
25. den versicherbaren Lohn und das versicherbare Einkommen (Art. 79c), 
26. die Information der Versicherten (Art. 86b). 

Art. 50 Reglementarische Bestimmungen 
1 Die Vorsorgeeinrichtungen erlassen Bestimmungen über 

a. die Leistungen; 
b. die Organisation; 
c. die Verwaltung und Finanzierung; 
d. die Kontrolle; 
e. das Verhältnis zu den Arbeitgebern, zu den Versicherten und zu den 

Anspruchsberechtigten. 
2 Diese Bestimmungen können in der Gründungsurkunde, in den Statuten, im Regle-
ment oder bei einer Einrichtung des öffentlichen Rechts in den vom Bund, vom 
Kanton oder von der Gemeinde erlassenen Vorschriften enthalten sein. 
3 Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen den von der Vorsorgeeinrichtung erlasse-
nen Bestimmungen vor. Konnte die Vorsorgeeinrichtung jedoch guten Glaubens 
davon ausgehen, dass eine ihrer reglementarischen Bestimmungen im Einklang mit 
dem Gesetz stehe, so ist das Gesetz nicht rückwirkend anwendbar. 

Art. 51 Paritätische Verwaltung 
1 Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, in das oberste Organ der Vorsor-
geeinrichtung die gleiche Zahl von Vertretern zu entsenden.96 

  

95 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 4635 4638; BBl 2003 6399). 

96 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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2 Die Vorsorgeeinrichtung hat die ordnungsgemässe Durchführung der paritätischen 
Verwaltung zu gewährleisten. Es sind namentlich zu regeln: 

a. die Wahl der Vertreter der Versicherten; 
b. eine angemessene Vertretung der verschiedenen Arbeitnehmerkategorien; 
c. die paritätische Vermögensverwaltung; 
d. das Verfahren bei Stimmengleichheit. 

3 Die Versicherten wählen ihre Vertreter unmittelbar oder durch Delegierte. Ist dies 
wegen der Struktur der Vorsorgeeinrichtung, namentlich bei Sammelstiftungen, 
nicht möglich, so kann die Aufsichtsbehörde andere Formen der Vertretung zulas-
sen. Den Vorsitz des paritätischen Organs führt abwechslungsweise ein Arbeitneh-
mer- und ein Arbeitgebervertreter. Das paritätische Organ kann jedoch die Zuord-
nung des Vorsitzes anders regeln.97 
4 Ist das Verfahren bei Stimmengleichheit noch nicht geregelt, so entscheidet ein im 
gegenseitigen Einvernehmen bestimmter neutraler Schiedsrichter. Kommt keine 
Einigung über den Schiedsrichter zustande, so wird dieser von der Aufsichtsbehörde 
bezeichnet. 
5 Erlässt nach Artikel 50 Absatz 2 der Bund, der Kanton oder die Gemeinde die 
Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtung, so ist das paritätisch besetzte Organ vorher 
anzuhören. 
6 Die Vorsorgeeinrichtung hat die Erst- und Weiterbildung der Arbeitnehmer- und 
Arbeitgebervertreter im obersten paritätischen Organ auf eine Weise zu gewährleis-
ten, dass diese ihre Führungsaufgaben wahrnehmen können.98 
7 Die Vorsorgeeinrichtung kann vom Mitglied des obersten paritätischen Organs 
angehalten werden, eine angemessene Entschädigung für die Teilnahme an Sitzun-
gen und Schulungskursen auszurichten.99 

Art. 52100 Verantwortlichkeit 
1 Alle mit der Verwaltung, Geschäftsführung oder Kontrolle der Vorsorgeeinrich-
tung betrauten Personen sind für den Schaden verantwortlich, den sie ihr absichtlich 
oder fahrlässig zufügen. 
2 Der Anspruch auf Schadenersatz gegen die nach den vorstehenden Bestimmungen 
verantwortlichen Organe verjährt in fünf Jahren von dem Tage an, an dem der 
Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen 
erlangt hat, auf jeden Fall aber in zehn Jahren, vom Tag der schädigenden Handlun-
gen an gerechnet. 

  

97 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

98 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

99 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

100 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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3 Wer als Organ einer Vorsorgeeinrichtung schadenersatzpflichtig wird, hat die 
übrigen regresspflichtigen Organe zu informieren. Die fünfjährige Verjährungsfrist 
für die Geltendmachung von Regressansprüchen nach diesem Absatz beginnt mit 
dem Zeitpunkt der Leistung von Schadenersatz. 

Art. 53 Kontrolle 
1 Die Vorsorgeeinrichtung bestimmt eine Kontrollstelle für die jährliche Prüfung der 
Geschäftsführung, des Rechnungswesens und der Vermögensanlage. 
1bis Für die Haftung der Kontrollstelle gelten die Bestimmungen des Aktienrechts 
über die Revisionsstelle sinngemäss.101 
2 Die Vorsorgeeinrichtung hat durch einen anerkannten Experten für berufliche Vor-
sorge periodisch überprüfen zu lassen: 

a. ob die Vorsorgeeinrichtung jederzeit Sicherheit dafür bietet, dass sie ihre 
Verpflichtungen erfüllen kann; 

b. ob die reglementarischen versicherungstechnischen Bestimmungen über die 
Leistungen und die Finanzierung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. 

3 Absatz 2 Buchstabe a ist nicht auf die der Versicherungsaufsicht unterstellten Vor-
sorgeeinrichtungen anwendbar. 
4 Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, welche die Kontrollstellen und aner-
kannten Experten erfüllen müssen, damit die sachgemässe Durchführung ihrer Auf-
gaben gewährleistet ist. 
5 Die Kontrollstelle überwacht die Einhaltung der Loyalität in der Vermögensver-
waltung.102 

Art. 53a103 Ausführungsbestimmungen des Bundesrates 
Der Bundesrat erlässt Bestimmungen: 

a. zur Vermeidung von Interessenkonflikten zwischen den Destinatären und 
Personen, welche mit der Vermögensverwaltung betraut sind; 

b. über die Anforderungen, welche Personen erfüllen müssen, die mit der 
Anlage und Verwaltung von Vorsorgevermögen betraut sind; 

c. über die Offenlegung von Vermögensvorteilen dieser Personen, welche sie 
in Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für die Vorsorgeeinrichtungen erzielt 
haben. 

  

101 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

102 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

103 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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Art. 53b104 Teilliquidation 
1 Die Vorsorgeeinrichtungen regeln in ihren Reglementen die Voraussetzungen und 
das Verfahren zur Teilliquidation. Die Voraussetzungen für eine Teilliquidation sind 
vermutungsweise erfüllt, wenn: 

a. eine erhebliche Verminderung der Belegschaft erfolgt; 
b. eine Unternehmung restrukturiert wird; 
c. der Anschlussvertrag aufgelöst wird. 

2 Die reglementarischen Vorschriften über die Voraussetzungen und das Verfahren 
zur Teilliquidation müssen von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. 

Art. 53c105 Gesamtliquidation 
Bei der Aufhebung von Vorsorgeeinrichtungen (Gesamtliquidation) entscheidet die 
Aufsichtsbehörde, ob die Voraussetzungen und das Verfahren erfüllt sind, und 
genehmigt den Verteilungsplan. 

Art. 53d106 Verfahren bei Teil- oder Gesamtliquidation 
1 Die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung muss unter Berücksich-
tigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grund-
sätzen durchgeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet diese Grundsätze. 
2 Zur Berechnung der freien Mittel ist das Vermögen zu Veräusserungswerten 
einzusetzen. 
3 Vorsorgeeinrichtungen, die sich an den Grundsatz der Bilanzierung in geschlosse-
ner Kasse halten müssen, dürfen versicherungstechnische Fehlbeträge anteilsmässig 
abziehen, sofern dadurch nicht das Altersguthaben (Art. 15) geschmälert wird. 
4 Das paritätisch besetzte Organ oder das zuständige Organ legt im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen und des Reglements fest: 

a. den genauen Zeitpunkt; 
b. die freien Mittel und den zu verteilenden Anteil; 
c. den Fehlbetrag und dessen Zuweisung; 
d. den Verteilungsplan. 

5 Die Vorsorgeeinrichtung muss die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner 
über die Teil- oder Gesamtliquidation rechtzeitig und vollständig informieren. Sie 
muss ihnen namentlich Einsicht in die Verteilungspläne gewähren. 

  

104 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

105 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

106 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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6 Die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner haben das Recht, die Voraus-
setzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan bei der zuständigen Aufsichts-
behörde überprüfen und entscheiden zu lassen. Eine Beschwerde gegen den Ent-
scheid der Aufsichtsbehörde hat nur aufschiebende Wirkung, wenn der Präsident der 
Beschwerdekommission dies von Amtes wegen oder auf Begehren des Beschwerde-
führers verfügt. Wird keine aufschiebende Wirkung erteilt, so wirkt der Entscheid 
der Beschwerdekommission nur zu Gunsten oder zu Lasten des Beschwerdeführers. 
Im Übrigen gilt Artikel 74. 

Art. 53e107 Auflösung von Verträgen 
1 Bei der Auflösung von Verträgen zwischen Versicherungseinrichtungen und 
Vorsorgeeinrichtungen, die dem FZG108 unterstehen, besteht ein Anspruch auf das 
Deckungskapital. 
2 Der Anspruch nach Absatz 1 erhöht sich um eine anteilsmässige Beteiligung an 
den Überschüssen und vermindert sich durch die Rückkaufskosten. Die Versiche-
rungseinrichtung hat der Vorsorgeeinrichtung eine detaillierte, nachvollziehbare 
Abrechnung vorzulegen. 
3 Als Rückkaufskosten gelten Abzüge für das Zinsrisiko. Hat das Vertragsverhältnis 
mindestens fünf Jahre gedauert, so können keine Rückkaufskosten abgezogen wer-
den. Das Altersguthaben nach Artikel 15 darf nicht geschmälert werden, selbst wenn 
der Vertrag weniger als fünf Jahre gedauert hat. 
4 Löst der Arbeitgeber den Anschlussvertrag mit seiner Vorsorgeeinrichtung auf, so 
haben sich die bisherige und die neue Vorsorgeeinrichtung über den Verbleib der 
Rentenbezüger bei der bisherigen oder den Wechsel zur neuen Vorsorgeeinrichtung 
zu einigen, sofern der Anschlussvertrag für diesen Fall keine Regelung vorsieht. 
Fehlt eine Regelung im Anschlussvertrag oder kommt zwischen der bisherigen und 
der neuen Vorsorgeeinrichtung keine Vereinbarung zustande, so verbleiben die 
Rentenbezüger bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung. 
5 Löst die Vorsorgeeinrichtung den Anschlussvertrag mit dem Arbeitgeber auf, so 
haben sich die bisherige und die neue Vorsorgeeinrichtung über den Verbleib der 
Rentenbezüger bei der bisherigen oder den Wechsel zur neuen Vorsorgeeinrichtung 
zu einigen. Kommt keine Vereinbarung zustande, so verbleiben die Rentenbezüger 
bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung. 
6 Verbleiben die Rentenbezüger bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung, so bleibt 
der Anschlussvertrag mit Bezug auf die Rentenbezüger weiter bestehen. Dies gilt 
auch für die Invaliditätsfälle, bei denen die Invalidität nach der Auflösung des 
Anschlussvertrags, die Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, 
aber vor der Auflösung des Anschlussvertrags eingetreten ist. 
7 Der Bundesrat regelt die Zugehörigkeit der Rentenbezüger, wenn der Anschluss-
vertrag in Folge der Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers aufgelöst wird. 

  

107 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

108 SR 831.42 
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8 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere die Anforderungen an die 
Ausweisung der Kosten und die Berechnung des Deckungskapitals. 

Zweiter Titel: Sicherheitsfonds und Auffangeinrichtung 
1. Kapitel: Rechtsträger 

Art. 54 Errichtung 
1 Die Spitzenorganisationen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber errichten zwei pari-
tätisch zu verwaltende Stiftungen. 
2 Der Bundesrat überträgt: 

a. der einen Stiftung, den Sicherheitsfonds zu führen; 
b. der andern Stiftung, die Verpflichtungen der Auffangeinrichtung zu über-

nehmen. 
3 Kommt die Errichtung einer Stiftung durch die Spitzenorganisationen nicht zustan-
de, so veranlasst der Bundesrat deren Gründung. 
4 Die Stiftungen gelten als Behörden im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e 
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968109 über das Verwaltungsverfahren. 

Art. 55 Stiftungsräte 
1 Die Stiftungsräte werden aus gleich vielen Vertretern der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer gebildet. Die öffentliche Verwaltung ist dabei angemessen zu berücksichti-
gen. Die Stiftungsräte können von neutralen Vorsitzenden geleitet werden. 
2 Die Mitglieder der Stiftungsräte werden für eine Amtsdauer von vier Jahren 
gewählt. 
3 Die Stiftungsräte konstituieren sich selbst und erlassen die Reglemente über die 
Organisation der Stiftung. Sie überwachen deren Geschäftsführung und setzen eine 
unabhängige Revisionsstelle als Kontrollorgan ein. 
4 Jeder Stiftungsrat bestimmt eine Geschäftsstelle, welche die Stiftung verwaltet und 
vertritt. 

  

109 SR 172.021 
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2. Kapitel: Sicherheitsfonds 

Art. 56110 Aufgaben 
1 Der Sicherheitsfonds: 

a. richtet Zuschüsse an jene Vorsorgeeinrichtungen aus, die eine ungünstige 
Altersstruktur aufweisen; 

b.111 stellt die gesetzlichen Leistungen von zahlungsunfähig gewordenen oder im 
Falle von vergessenen Guthaben liquidierter Vorsorgeeinrichtungen sicher; 

c. stellt die über die gesetzlichen Leistungen hinausgehenden reglementari-
schen Leistungen von zahlungsunfähig gewordenen Vorsorgeeinrichtungen 
sicher, soweit diese Leistungen auf Vorsorgeverhältnissen beruhen, auf die 
das FZG112 anwendbar ist; 

d. entschädigt die Auffangeinrichtung für die Kosten, die ihr aufgrund ihrer 
Tätigkeit nach Artikel 60 Absatz 2 dieses Gesetzes sowie nach Artikel 4 
Absatz 2 des FZG entstehen und die nicht auf den Verursacher überwälzt 
werden können; 

e. schliesst den Vorsorgeeinrichtungen im Falle einer Teil- oder Gesamtliqui-
dation, die innerhalb von fünf Jahren seit Inkrafttreten des FZG erfolgt, eine 
durch die Anwendung dieses Gesetzes entstandene Deckungslücke; 

f.113 fungiert als Zentralstelle 2. Säule für die Koordination, die Übermittlung und 
die Aufbewahrung der Angaben nach den Artikeln 24a–24f des FZG; 

g.114 ist für die Anwendung von Artikel 89a Verbindungsstelle zu den Mitglied-
staaten der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Freihandels-
assoziation. Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen; 

h.115 entschädigt die Ausgleichskasse der AHV für die Kosten, die ihr auf Grund 
ihrer Tätigkeit nach Artikel 11 entstehen und nicht auf den Verursacher 
überwälzt werden können. 

  

110 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997 
(AS 1996 3067 3070; BBl 1996 I 564 580). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Ende  
dieses Textes. 

111 Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Mai 1999 
(AS 1999 1384 1387; BBl 1998 5569). 

112 SR 831.42 
113 Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Mai 1999 

(AS 1999 1384 1387; BBl 1998 5569). 
114 Eingefügt durch Ziff. I 7 des BG vom 8. Okt. 1999 zum Abk. zwischen der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der EG sowie ihren Mitgliedstaaten 
andererseits über die Freizügigkeit (AS 2002 701; BBl 1999 6128). Fassung gemäss 
Ziff. I 6 des BG vom 14. Dez. 2001 betreffend die Bestimmungen über die Personen-
freizügigkeit im Abk. zur Änd. des Übereink. zur Errichtung der EFTA, in Kraft seit 
1. Juni 2002 (AS 2002 685 700; BBl 2001 4963). 

115 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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2 Die Sicherstellung nach Absatz 1 Buchstabe c umfasst höchstens die Leistungen, 
die sich aufgrund eines massgebenden Lohnes nach dem Bundesgesetz vom 
20. Dezember 1946116 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung in der 
anderthalbfachen Höhe des oberen Grenzbetrages nach Artikel 8 Absatz 1 dieses 
Gesetzes ergeben. 
3 Sind einer Vorsorgeeinrichtung mehrere wirtschaftlich oder finanziell nicht eng 
miteinander verbundene Arbeitgeber oder mehrere Verbände angeschlossen, so ist 
das zahlungsunfähige Versichertenkollektiv jedes einzelnen Arbeitgebers oder Ver-
bandes den zahlungsunfähigen Vorsorgeeinrichtungen grundsätzlich gleichgestellt. 
Die Zahlungsunfähigkeit der Versichertenkollektive ist getrennt zu beurteilen. Der 
Bundesrat regelt die Einzelheiten. 
4 Der Bundesrat regelt die Leistungsvoraussetzungen. 
5 Der Sicherheitsfonds gewährt keine Sicherstellung der Leistungen, soweit seine 
Leistungen missbräuchlich in Anspruch genommen werden. 
6 Der Sicherheitsfonds führt für jede Aufgabe getrennt Rechnung. 

Art. 56a117 Rückgriff und Rückforderung 
1 Gegenüber Personen, die für die Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung 
oder des Versichertenkollektivs ein Verschulden trifft, kann der Sicherheitsfonds im 
Zeitpunkt der Sicherstellung im Umfang der sichergestellten Leistungen in die 
Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung eintreten.118 
2 Unrechtmässig bezogene Leistungen sind dem Sicherheitsfonds zurückzuerstatten. 
3 Der Rückforderungsanspruch nach Absatz 2 verjährt ein Jahr, nachdem der Sicher-
heitsfonds vom unrechtmässigen Bezug der Leistung Kenntnis erhalten hat, spätes-
tens aber fünf Jahre nach der Auszahlung der Leistung. Wird der Rückforde-
rungsanspruch aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht 
eine längere Verjährungsfrist festsetzt, so ist diese Frist massgebend. 

Art. 57119 Anschluss an den Sicherheitsfonds 
Die dem FZG120 unterstellten Vorsorgeeinrichtungen sind dem Sicherheitsfonds 
angeschlossen. 

  

116 SR 831.10 
117 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997 

(AS 1996 3067 3070; BBl 1996 I 564 580). 
118 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
119 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997 

(AS 1996 3067 3070; BBl 1996 I 564 580). 
120 SR 831.42 
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Art. 58  Zuschüsse bei ungünstiger Altersstruktur 
1 Eine Vorsorgeeinrichtung erhält Zuschüsse aufgrund ungünstiger Altersstruktur 
(Art. 56 Abs. 1 Bst. a) soweit die Summe der Altersgutschriften 14 Prozent der 
Summe der entsprechenden koordinierten Löhne übersteigt. Die Zuschüsse werden 
jährlich auf der Grundlage des vorangegangenen Kalenderjahres berechnet. 
2 Der Bundesrat kann diesen Ansatz ändern, wenn der Durchschnittssatz der Alters-
gutschriften gesamtschweizerisch wesentlich von 12 Prozent abweicht. 
3 Vorsorgeeinrichtungen können Zuschüsse nur beanspruchen, wenn bei ihnen das 
gesamte der obligatorischen Versicherung unterstellte Personal der angeschlossenen 
Arbeitgeber versichert ist. 
4 Sind mehrere Arbeitgeber der gleichen Vorsorgeeinrichtung angeschlossen, so 
werden die Zuschüsse für das Personal jedes einzelnen Arbeitgebers getrennt 
berechnet. 
5 Selbständigerwerbende werden für die Berechnung der Zuschüsse nur berücksich-
tigt, wenn sie: 

a. sich innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Gesetzes oder Aufnahme 
der selbständigen Erwerbstätigkeit freiwillig versichern, oder 

b. während mindestens sechs Monaten der obligatorischen Versicherung unter-
stellt waren und sich unmittelbar danach freiwillig versichern. 

Art. 59121 Finanzierung 
1 Der Sicherheitsfonds wird von den ihm angeschlossenen Vorsorgeeinrichtungen 
finanziert. 
2 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 
3 Er regelt die Finanzierung der Aufgaben, welche vom Sicherheitsfonds nach Arti-
kel 56 Absatz 1 Buchstabe f übernommen werden.122 
4 Zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen kann der Bund dem Sicherheitsfonds 
zur Finanzierung von Insolvenzleistungen gemäss Artikel 56 Absatz 1 Buchstaben b, 
c und d Darlehen zu marktkonformen Bedingungen gewähren. Die Gewährung 
dieser Darlehen kann an Bedingungen geknüpft werden.123 

  

121 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom  21. Juni 1996, in Kraft seit 1. Juli 1998 
(AS 1996 3067, 1998 1573; BBl 1996 I 564 580). 

122 Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Mai 1999 
(AS 1999 1384 1387; BBl 1998 5569). 

123 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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3. Kapitel: Auffangeinrichtung 

Art. 60 
1 Die Auffangeinrichtung ist eine Vorsorgeeinrichtung. 
2 Sie ist verpflichtet: 

a. Arbeitgeber, die ihrer Pflicht zum Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung 
nicht nachkommen, anzuschliessen; 

b. Arbeitgeber auf deren Begehren anzuschliessen; 
c. Personen als freiwillige Versicherte aufzunehmen; 
d. die Leistungen nach Artikel 12 auszurichten; 
e.124 die Arbeitslosenversicherung anzuschliessen und für die von dieser Ver-

sicherung gemeldeten Bezüger von Taggeldern die obligatorische Versiche-
rung durchzuführen.125 

2bis Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 2 Buchstaben a und b und Artikel 12 
Absatz 2 kann die Auffangeinrichtung Verfügungen erlassen. Diese sind vollstreck-
baren Urteilen im Sinne von Artikel 80 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889126 
über Schuldbetreibung und Konkurs gleichgestellt.127 
3 Der Auffangeinrichtung dürfen keine wettbewerbsverzerrenden Vergünstigungen 
gewährt werden. 
4 Die Auffangeinrichtung schafft regionale Zweigstellen. 
5 Die Auffangeinrichtung führt Freizügigkeitskonten gemäss Artikel 4 Absatz 2 des 
FZG128. Sie führt darüber eine besondere Rechnung.129 

Dritter Titel: Aufsicht 

Art. 61 Aufsichtsbehörde 
1 Jeder Kanton bezeichnet eine Behörde, welche die Vorsorgeeinrichtungen sowie 
die Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, mit Sitz 
auf seinem Gebiet beaufsichtigt.130 

  

124 Eingefügt durch Art. 117a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 26. Juni 1982, 
in Kraft seit 1. Juli 1997 (SR 837.0). 

125 Siehe auch die UeB der Änd. vom 21. Juni 1996 am Ende dieses Textes. 
126 SR 281.1 
127 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
128 SR 831.42 
129 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft 

1. Jan. 1995 (SR 831.42). 
130 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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2 Der Bundesrat legt fest, unter welchen Voraussetzungen Vorsorgeeinrichtungen 
sowie Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, der 
Aufsicht des Bundes unterstehen.131 
3 Die Gesetzgebung über die Versicherungsaufsicht bleibt vorbehalten. 

Art. 62 Aufgaben 
1 Die Aufsichtsbehörde wacht darüber, dass die Vorsorgeeinrichtung sowie die 
Einrichtung, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dient, die gesetzlichen 
Vorschriften einhalten, indem sie insbesondere:132 

a. die Übereinstimmung der reglementarischen Bestimmungen mit den gesetz-
lichen Vorschriften prüft; 

b.133 von der Vorsorgeeinrichtung sowie von der Einrichtung, die nach ihrem 
Zweck der beruflichen Vorsorge dient, jährlich Berichterstattung fordern, 
namentlich über ihre Geschäftstätigkeit; 

c. Einsicht in die Berichte der Kontrollstelle und des Experten für berufliche 
Vorsorge nimmt; 

d. die Massnahmen zur Behebung von Mängeln trifft; 
e.134 Streitigkeiten betreffend das Recht der versicherten Person auf Information 

gemäss den Artikeln 65a und 86b Absatz 2 beurteilen; dieses Verfahren ist 
für die Versicherten in der Regel kostenlos. 

2 Sie übernimmt bei Stiftungen auch die Aufgaben nach den Artikeln 84 Absatz 2, 
85 und 86 des Zivilgesetzbuches135. 
3 Der Bundesrat kann Bestimmungen über die aufsichtsrechtliche Genehmigung von 
Fusionen und Umwandlungen sowie über die Ausübung der Aufsicht bei Liquidati-
onen und Teilliquidationen von Vorsorgeeinrichtungen erlassen.136 

Art. 63 Aufsicht über den Sicherheitsfonds und die Auffangeinrichtung 
1 Der Sicherheitsfonds und die Auffangeinrichtung unterstehen der Aufsicht des 
Bundes. 

  

131 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

132 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

133 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

134 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

135 SR 210 
136 Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 

1. Juli 2004 (SR 221.301). 
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2 Gründungsurkunde und reglementarische Bestimmungen bedürfen der Genehmi-
gung des Bundesrates. Jahresbericht und Jahresrechnung sind ihm zur Kenntnis zu 
bringen. 
3 ...137 

Art. 63a138 Gebühren  
1 Die Aufsichtsbehörde des Bundes erhebt von den ihrer Aufsicht unterstellten 
Einrichtungen zur Deckung der Aufsichtskosten: 

a. eine jährliche Aufsichtsgebühr; 
b. Gebühren für Verfügungen und Dienstleistungen. 

2 Die Aufsichtsgebühr wird bei Vorsorgeeinrichtungen auf der Basis der Summe der 
per 31. Dezember berechneten reglementarischen Austrittsleistungen aller Versi-
cherten nach Artikel 2 FZG139, bei den Annexeinrichtungen auf der Basis des Ver-
mögens und gegebenenfalls der Anzahl Sondervermögen bemessen. 
3 Der Bundesrat bestimmt die anrechenbaren Aufsichtskosten und legt den Gebüh-
rentarif fest. 

Art. 64 Oberaufsicht 
1 Die Aufsichtsbehörden unterstehen der Oberaufsicht des Bundesrates. 
2 Der Bundesrat kann ihnen Weisungen erteilen. 

Vierter Teil:  Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen 

Art. 65 Grundsatz 
1 Die Vorsorgeeinrichtungen müssen jederzeit Sicherheit dafür bieten, dass sie die 
übernommenen Verpflichtungen erfüllen können. 
2 Sie regeln das Beitragssystem und die Finanzierung so, dass die Leistungen im 
Rahmen dieses Gesetzes bei Fälligkeit erbracht werden können. 
3 Sie weisen ihre Verwaltungskosten in der Betriebsrechnung aus. Der Bundesrat 
erlässt Bestimmungen über die Verwaltungskosten und die Art und Weise, wie sie 
ausgewiesen werden müssen.140 

  

137 Aufgehoben durch Ziff. II des BG vom 9. Okt. 1987 (AS 1988 414; BBl 1986 III 121). 
138 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
139 SR 831.42 
140 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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Art. 65a141 Transparenz 
1 Die Vorsorgeeinrichtungen haben bei der Regelung des Beitragssystems, der 
Finanzierung, der Kapitalanlagen und bei der Rechnungslegung den Grundsatz der 
Transparenz zu beachten. 
2 Mit der Transparenz soll sichergestellt werden, dass: 

a. die tatsächliche finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtung ersichtlich wird; 
b. die Sicherheit der Erfüllung der Vorsorgezwecke belegt werden kann; 
c. das paritätische Organ der Vorsorgeeinrichtung seine Führungsaufgabe 

wahrnehmen kann; 
d. die Informationspflichten gegenüber den Versicherten erfüllt werden kön-

nen. 
3 Die Vorsorgeeinrichtungen müssen in der Lage sein, Informationen über den 
Kapitalertrag, den versicherungstechnischen Risikoverlauf, die Verwaltungskosten, 
die Deckungskapitalberechnung, die Reservebildung sowie den Deckungsgrad 
abgeben zu können. 
4 Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Art und Weise, wie diese Informati-
onen unter Beachtung der Verhältnismässigkeit des Aufwandes bis auf Stufe der 
Vorsorgewerke ausgewiesen werden müssen. 
5 Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Art und Weise, wie die Transparenz 
gewährleistet werden muss. Er erlässt dafür Rechnungslegungsvorschriften und legt 
die Anforderungen an die Kosten- und Ertragstransparenz fest. 

Art. 65b142 Ausführungsbestimmungen des Bundesrates 
Der Bundesrat erlässt Mindestvorschriften über die Errichtung: 

a. der Rückstellungen für die versicherungstechnischen Risiken; 
b. anderer Rückstellungen, die der Sicherung der Finanzierung dienen; 
c. der Schwankungsreserven. 

Art. 65c143 Zeitlich begrenzte Unterdeckung 
1 Eine zeitlich begrenzte Unterdeckung und damit eine zeitlich begrenzte Abwei-
chung vom Grundsatz der jederzeitigen Sicherheit nach Artikel 65 Absatz 1 ist 
zulässig, wenn: 

a. sichergestellt ist, dass die Leistungen im Rahmen dieses Gesetzes bei Fällig-
keit erbracht werden können (Art. 65 Abs. 2); und 

  

141 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

142 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

143 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 4635 4638; BBl 2003 6399). 
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b. die Vorsorgeeinrichtung Massnahmen ergreift, um die Unterdeckung in 
einer angemessenen Frist zu beheben. 

2 Bei Unterdeckung muss die Vorsorgeeinrichtung die Aufsichtsbehörde, den 
Arbeitgeber, die Versicherten sowie die Rentnerinnen und Rentner über das Aus-
mass und die Ursachen der Unterdeckung sowie über ergriffene Massnahmen infor-
mieren. 

Art. 65d 144 Massnahmen bei Unterdeckung 
1 Die Vorsorgeeinrichtung muss die Unterdeckung selbst beheben. Der Sicherheits-
fonds tritt erst dafür ein, wenn die Vorsorgeeinrichtung zahlungsunfähig ist. 
2 Die Massnahmen zur Behebung einer Unterdeckung müssen auf einer reglementa-
rischen Grundlage beruhen und der besonderen Situation der Vorsorgeeinrichtung, 
insbesondere den Vermögens- und Verpflichtungsstrukturen wie den Vorsorge-
plänen und der Struktur und der zu erwartenden Entwicklung des Bestandes der 
Versicherten sowie der Rentnerinnen und Rentner Rechnung tragen. Sie müssen 
verhältnismässig, dem Grad der Unterdeckung angemessen und Teil eines ausge-
wogenen Gesamtkonzeptes sein. Sie müssen zudem geeignet sein, die Unterdeckung 
innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben. 
3 Sofern andere Massnahmen nicht zum Ziel führen, kann die Vorsorgeeinrichtung 
während der Dauer einer Unterdeckung: 

a. von Arbeitgeber und Arbeitnehmern Beiträge zur Behebung einer Unter-
deckung erheben. Der Beitrag des Arbeitgebers muss mindestens gleich 
hoch sein wie die Summe der Beiträge der Arbeitnehmer; 

b. von Rentnerinnen und Rentnern einen Beitrag zur Behebung einer Unter-
deckung erheben. Die Erhebung dieses Beitrags erfolgt durch Verrechnung 
mit den laufenden Renten. Der Beitrag darf nur auf dem Teil der laufenden 
Rente erhoben werden, der in den letzten zehn Jahren vor der Einführung 
dieser Massnahme durch gesetzlich oder reglementarisch nicht vorge-
schriebene Erhöhungen entstanden ist. Er darf nicht auf Versicherungsleis-
tungen bei Alter, Tod und Invalidität der obligatorischen Vorsorge erhoben 
werden. Auf Versicherungsleistungen, welche über die Leistungen der obli-
gatorischen Vorsorge hinausgehen, darf er nur dann erhoben werden, wenn 
eine entsprechende reglementarische Grundlage vorhanden ist. Die Höhe der 
Renten bei Entstehung des Rentenanspruchs bleibt jedenfalls gewährleistet. 

4 Sofern sich die Massnahmen nach Absatz 3 als ungenügend erweisen, kann die 
Vorsorgeeinrichtung den Mindestzinssatz nach Artikel 15 Absatz 2 während der 
Dauer der Unterdeckung, höchstens jedoch während fünf Jahren unterschreiten. Die 
Unterschreitung darf höchstens 0,5 Prozent betragen. 

  

144 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 4635 4638; BBl 2003 6399). 



Berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 

38 

831.40 

Art. 65e 145 Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht 
bei Unterdeckung 

1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass der Arbeitgeber 
im Fall einer Unterdeckung Einlagen in ein gesondertes Konto Arbeitgeberbeitrags-
reserve mit Verwendungsverzicht (AGBR mit Verwendungsverzicht) vornehmen 
und auch Mittel der ordentlichen Arbeitgeberbeitragsreserve auf dieses Konto über-
tragen kann. 
2 Die Einlagen dürfen den Betrag der Unterdeckung nicht übersteigen und werden 
nicht verzinst. Sie dürfen weder für Leistungen eingesetzt, verpfändet, abgetreten 
noch auf andere Weise vermindert werden. 
3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere: 

a. die Auflösung der AGBR mit Verwendungsverzicht, deren Übertragung in 
die ordentliche Arbeitgeberbeitragsreserve und die Verrechnung mit fälligen 
Arbeitgeberbeiträgen; 

b. den möglichen Gesamtbetrag der Arbeitgeberbeitragsreserven und deren 
Behandlung bei einer Gesamt- und Teilliquidation. 

4 Der Arbeitgeber und die Vorsorgeeinrichtung können vertraglich zusätzliche Rege-
lungen treffen. 

Art. 66 Aufteilung der Beiträge 
1 Die Vorsorgeeinrichtung legt die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und der 
Arbeitnehmer in den reglementarischen Bestimmungen fest. Der Beitrag des Arbeit-
gebers muss mindestens gleich hoch sein wie die gesamten Beiträge aller seiner 
Arbeitnehmer. Ein höherer Anteil des Arbeitgebers kann nur mit dessen Einver-
ständnis festgelegt werden. 
2 Der Arbeitgeber schuldet der Vorsorgeeinrichtung die gesamten Beiträge. Für 
nicht rechtzeitig bezahlte Beiträge kann die Vorsorgeeinrichtung Verzugszinsen 
verlangen. 
3 Der Arbeitgeber zieht den in den reglementarischen Bestimmungen der Vorsorge-
einrichtung festgelegten Beitragsanteil des Arbeitnehmers vom Lohn ab. 
4 Er überweist die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge bis spätestens zum Ende 
des ersten Monats nach dem Kalender- oder Versicherungsjahr, für das die Beiträge 
geschuldet sind, an die Vorsorgeeinrichtung.146 

Art. 67 Deckung der Risiken 
1 Die Vorsorgeeinrichtungen entscheiden, ob sie die Deckung der Risiken selbst 
übernehmen oder sie ganz oder teilweise einer der Versicherungsaufsicht unterstell-

  

145 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 4635 4638; BBl 2003 6399). 

146 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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ten Versicherungseinrichtung oder, unter den vom Bundesrat festgesetzten Bedin-
gungen, einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung übertragen. 
2 Sie können die Deckung der Risiken selbst übernehmen, wenn sie die vom Bun-
desrat festgesetzten Voraussetzungen erfüllen. 

Art. 68 Versicherungsverträge zwischen Vorsorgeeinrichtungen  
und Versicherungseinrichtungen 

1 Versicherungseinrichtungen, welche die Risikodeckung einer nach diesem Gesetz 
registrierten Vorsorgeeinrichtung übernehmen wollen, haben in ihre Angebote Tari-
fe einzubeziehen, die lediglich die gesetzlich vorgeschriebenen Risiken für Todesfall 
und Invalidität abdecken. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 
2 ...147 
3 Die Versicherungseinrichtungen haben den Vorsorgeeinrichtungen die nötigen 
Angaben zu liefern, damit diese die in Artikel 65a geforderte Transparenz gewähr-
leisten können.148 
4 Zu diesen Angaben gehören insbesondere auch: 

a. eine jährliche, nachvollziehbare Abrechnung über die Überschussbeteili-
gung; aus der Abrechnung muss insbesondere ersichtlich sein, auf welchen 
Grundlagen die Überschussbeteiligung berechnet und nach welchen 
Grundsätzen sie verteilt wurde; 

b. eine Aufstellung über die Verwaltungskosten; der Bundesrat erlässt 
Bestimmungen über die Art und Weise, wie die Verwaltungskosten ausge-
wiesen werden müssen.149 

Art. 68a150 Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen 
1 Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen müssen, nachdem der 
Beschluss betreffend die Anpassung der Renten an die Preisentwicklung gemäss 
Artikel 36 Absätze 2 und 3 gefasst wurde, den Sparguthaben der Versicherten gut-
geschrieben werden. 
2 Von Absatz 1 kann nur abgewichen werden: 

a. bei Vorsorgewerken, die an Sammelstiftungen angeschlossen sind: wenn die 
Vorsorgekommission des Vorsorgewerkes ausdrücklich einen anders lauten-
den Beschluss fasst und ihn der Sammelstiftung mitteilt; 

  

147 Aufgehoben durch Anhang Ziff. II 3 des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom  
17. Dez. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2006 (SR 961.01). 

148 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

149 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

150 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 



Berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 

40 

831.40 

b. bei Vorsorgeeinrichtungen, die nicht in Form einer Sammelstiftung geführt 
werden: wenn das paritätische Organ ausdrücklich einen anders lautenden 
Beschluss fasst und ihn der Versicherungseinrichtung mitteilt. 

Art. 69 Finanzielles Gleichgewicht 
1 Soweit eine Vorsorgeeinrichtung die Deckung der Risiken selbst übernimmt, darf 
sie für die Sicherung des finanziellen Gleichgewichts nur den vorhandenen Bestand 
an Versicherten und Rentnern berücksichtigen (Grundsatz der Bilanzierung in 
geschlossener Kasse). 
2 Die Aufsichtsbehörde kann Vorsorgeeinrichtungen von öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften unter den vom Bundesrat festgesetzten Bedingungen ermächtigen, vom 
Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener Kasse abzuweichen. 

Art. 70151 

Art. 71 Vermögensverwaltung 
1 Die Vorsorgeeinrichtungen verwalten ihr Vermögen so, dass Sicherheit und genü-
gender Ertrag der Anlagen, eine angemessene Verteilung der Risiken sowie die 
Deckung des voraussehbaren Bedarfes an flüssigen Mitteln gewährleistet sind. 
2 Die Verpfändung oder Belastung von Ansprüchen einer Vorsorgeeinrichtung aus 
Kollektivlebensversicherungsvertrag oder aus Rückversicherungsvertrag ist nicht 
zulässig.152 

Art. 72 Finanzierung der Auffangeinrichtung 
1 Die Auffangeinrichtung ist nach dem Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener 
Kasse zu finanzieren, soweit sie die Deckung der Risiken selbst übernimmt. 
2 Die nach Artikel 12 für die Auffangeinrichtung entstehenden Kosten werden vom 
Sicherheitsfonds nach Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe b getragen. 
3 Die der Auffangeinrichtung für ihre Tätigkeit nach Artikel 60 Absatz 2 dieses 
Gesetzes sowie nach Artikel 4 Absatz 2 des FZG153 entstandenen Kosten, die nicht 
auf den Verursacher überwälzt werden können, werden vom Sicherheitsfonds getra-
gen.154 

  

151 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), mit Wirkung seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

152 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

153 SR 831.42 
154 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993 

(SR 831.42). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997 
(AS 1996 3067 3070; BBl 1996 I 564 580). 
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Fünfter Teil: Rechtspflege und Strafbestimmungen 
Erster Titel: Rechtspflege 

Art. 73 Streitigkeiten und Verantwortlichkeitsansprüche155 
1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitig-
keiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten 
entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über: 

a. Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche der Erhaltung der Vorsorge im Sin-
ne der Artikel 4 Absatz 1 und 26 Absatz 1 FZG156 dienen; 

b. Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche sich aus der Anwendung von Arti-
kel 82 Absatz 2 ergeben; 

c. Verantwortlichkeitsansprüche nach Artikel 52; 
d. den Rückgriff nach Artikel 56a Absatz 1.157 

2 Die Kantone sehen ein einfaches, rasches und in der Regel kostenloses Verfahren 
vor; der Richter stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest. 
3 Gerichtsstand ist der schweizerische Sitz oder Wohnsitz des Beklagten oder der 
Ort des Betriebes, bei dem der Versicherte angestellt wurde. 
4 Die Entscheide der kantonalen Gerichte können auf dem Wege der Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde beim Eidgenössischen Versicherungsgericht angefochten wer-
den. 

Art. 74  Eidgenössische Beschwerdekommission 
1 Der Bundesrat setzt eine von der Verwaltung unabhängige Beschwerdekommis-
sion ein. 
2 Diese beurteilt Beschwerden gegen: 

a.158 Verfügungen der Aufsichtsbehörden, einschliesslich derjenigen nach Arti-
kel 62 Absatz 1 Buchstabe e; 

b. Verfügungen des Sicherheitsfonds; 
c.159 Verfügungen der Auffangeinrichtung; 
d.160 Verfügungen des Sicherheitsfonds über Rückforderungsansprüche nach 

Artikel 56a Absatz 2. 
  

155 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

156 SR 831.42 
157 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
158 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
159 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
160 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997 

(AS 1996 3067 3070; BBl 1996 I 564 580). 
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3 Das Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968161 über das Verwaltungsverfahren ist 
auf das Verfahren vor der Beschwerdekommission anwendbar; im Gegensatz zu 
dessen Artikel 63 ist das Verfahren gegen Entscheidungen gestützt auf Artikel 62 
Absatz 1 Buchstabe e des vorliegenden Gesetzes für die Versicherten in der Regel 
kostenlos.162  
4 Entscheide der Beschwerdekommission können mit Verwaltungsgerichts-
beschwerde beim Bundesgericht angefochten werden. 

Zweiter Titel: Strafbestimmungen 

Art. 75 Übertretungen 
1.  Wer die Auskunftspflicht verletzt, indem er wissentlich unwahre Auskunft erteilt 
oder die Auskunft verweigert, 
wer sich einer von der zuständigen Behörde angeordneten Kontrolle widersetzt oder 
diese auf eine andere Weise verunmöglicht, 
wer die erforderlichen Formulare nicht oder nicht wahrheitsgetreu ausfüllt,  
wird mit Haft oder mit Busse bis zu 10 000 Franken bestraft, sofern nicht ein mit 
schwererer Strafe bedrohtes Vergehen des Strafgesetzbuches163 vorliegt.164 
2.  Bei geringfügigen Fällen kann von der Durchführung eines Verfahrens abgese-
hen werden. 

Art. 76 Vergehen 
Wer durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise für sich 
oder einen anderen eine Leistung der Vorsorgeeinrichtung oder des Sicherheitsfonds 
erwirkt, die ihm nicht zukommt, 
wer sich durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise der 
Beitragspflicht gegenüber einer Vorsorgeeinrichtung oder dem Sicherheitsfonds ent-
zieht, 
wer als Arbeitgeber einem Arbeitnehmer Beiträge vom Lohn abzieht und sie dem 
vorgesehenen Zweck entfremdet,165 
wer die Schweigepflicht verletzt oder bei der Durchführung dieses Gesetzes seine 
Stellung als Organ oder Funktionär zum Nachteil Dritter oder zum eigenen Vorteil 
missbraucht, 

  

161 SR 172.021 
162 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
163 SR 311.0 
164 Fassung des Lemma gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft 

seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
165 Fassung des Lemma gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft 

seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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wer als Inhaber oder Mitglied einer Kontrollstelle oder als anerkannter Experte für 
berufliche Vorsorge die Pflichten nach Artikel 53 in grober Weise verletzt, 
wird, sofern nicht ein mit schwererer Strafe bedrohtes Vergehen oder Verbrechen 
des Strafgesetzbuches166 vorliegt, mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit 
Busse bis zu 30 000 Franken bestraft.167 

Art. 77 Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben 
1 Wird eine Widerhandlung beim Besorgen der Angelegenheiten einer juristischen 
Person, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft, Einzelfirma oder Personengesamt-
heit ohne Rechtspersönlichkeit oder sonst in Ausübung geschäftlicher oder dienst-
licher Verrichtungen für einen andern begangen, so finden die Strafbestimmungen 
auf diejenigen natürlichen Personen Anwendung, welche die Tat verübt haben. 
2 Der Geschäftsherr oder Arbeitgeber, Auftraggeber oder Vertretene, der es vorsätz-
lich oder fahrlässig in Verletzung einer Rechtspflicht unterlässt, eine Widerhandlung 
des Untergebenen, Beauftragten oder Vertreters abzuwenden oder in ihren Wirkun-
gen aufzuheben, untersteht den Strafbestimmungen, die für den entsprechend han-
delnden Täter gelten. 
3 Ist der Geschäftsherr oder Arbeitgeber, Auftraggeber oder Vertretene eine juristi-
sche Person, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft, Einzelfirma oder Personen-
gesamtheit ohne Rechtspersönlichkeit, so findet Absatz 2 auf die schuldigen Organe, 
Organmitglieder, geschäftsführenden Gesellschafter, tatsächlich leitenden Personen 
oder Liquidatoren Anwendung. 
4 Fällt eine Busse von höchstens 4000 Franken in Betracht und würde die Ermittlung 
der nach den Absätzen 1–3 strafbaren Personen Untersuchungsmassnahmen bedin-
gen, die im Hinblick auf die verwirkte Strafe unverhältnismässig wären, so kann von 
einer Verfolgung dieser Personen Umgang genommen und an ihrer Stelle die juristi-
sche Person, die Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft oder die Einzelfirma zur 
Bezahlung der Busse verurteilt werden.168 

Art. 78 Verfahren 
Die Verfolgung und die Beurteilung ist Sache der Kantone. Artikel 258 des Bundes-
gesetzes vom 15. Juni 1934169 über die Bundesstrafrechtspflege ist anwendbar. 

Art. 79 Ordnungswidrigkeiten 
1 Wer einer Verfügung der zuständigen Aufsichtsbehörde trotz Mahnung und Hin-
weis auf die Strafdrohung dieses Artikels innert nützlicher Frist nicht nachkommt, 
wird von der Aufsichtsbehörde mit einer Ordnungsbusse bis zu 4000 Franken 

  

166 SR 311.0 
167 Fassung des Lemma gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft 

seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
168 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
169 SR 312.0 
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bestraft.170 Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten kann eine Verwarnung ausge-
sprochen werden. 
2 Die Bussenverfügungen können mit Beschwerde nach Artikel 74 angefochten wer-
den. 

Sechster Teil:  
Umfang der Leistungen, Steuerrecht und besondere Bestimmungen171 
Erster Titel: Umfang der Leistungen172 

Art. 79a173 Geltungsbereich 
Die Bestimmungen dieses Titels gelten für alle Vorsorgeverhältnisse, unabhängig 
davon, ob die Vorsorgeeinrichtung im Register für die berufliche Vorsorge eingetra-
gen ist oder nicht. 

Art. 79b174 Einkauf 
1 Die Vorsorgeeinrichtung darf den Einkauf höchstens bis zur Höhe der reglementa-
rischen Leistungen ermöglichen. 
2 Der Bundesrat regelt die Fälle der Personen, die im Zeitpunkt, in dem sie den 
Einkauf verlangt haben, noch nie einer Vorsorgeeinrichtung angehört haben. 
3 Wurden Einkäufe getätigt, so dürfen die daraus resultierenden Leistungen inner-
halb der nächsten drei Jahre nicht in Kapitalform aus der Vorsorge zurückgezogen 
werden. Wurden Vorbezüge für die Wohneigentumsförderung getätigt, so dürfen 
freiwillige Einkäufe erst vorgenommen werden, wenn die Vorbezüge zurückbezahlt 
sind. 
4 Von der Begrenzung ausgenommen sind die Wiedereinkäufe im Falle der Ehe-
scheidung nach Artikel 22c FZG175. 

  

170 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

171 Fassung gemäss Ziff. I 10 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 
1998, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374 2386; BBl 1999 4). 

172 Fassung gemäss Ziff. I 10 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 
1998, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374 2386; BBl 1999 4). 

173 Eingefügt durch Ziff. I 10 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 
1998 (AS 1999 2374 2386; BBl 1999 4). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 
2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

174 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2006 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

175 SR 831.42 
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Art. 79c176  Versicherbarer Lohn und versicherbares Einkommen 
Der nach dem Reglement der Vorsorgeeinrichtung versicherbare Lohn der Arbeit-
nehmer oder das versicherbare Einkommen der Selbständigerwerbenden ist auf den 
zehnfachen oberen Grenzbetrag nach Artikel 8 Absatz 1 beschränkt. 

Zweiter Titel: Steuerrechtliche Behandlung der Vorsorge177 

Art. 80 Vorsorgeeinrichtungen 
1 Die Bestimmungen dieses Titels gelten auch für die Vorsorgeeinrichtungen, die 
nicht im Register für die berufliche Vorsorge eingetragen sind. 
2 Die mit Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Vorsorgeeinrichtungen des privaten 
und des öffentlichen Rechts sind, soweit ihre Einkünfte und Vermögenswerte aus-
schliesslich der beruflichen Vorsorge dienen, von den direkten Steuern des Bundes, 
der Kantone und der Gemeinden und von Erbschafts- und Schenkungssteuern der 
Kantone und Gemeinden befreit. 
3 Liegenschaften dürfen mit Grundsteuern, insbesondere Liegenschaftensteuern vom 
Bruttowert der Liegenschaft und Handänderungssteuern belastet werden. 
4 Mehrwerte aus der Veräusserung von Liegenschaften können entweder mit der all-
gemeinen Gewinnsteuer oder mit einer speziellen Grundstückgewinnsteuer erfasst 
werden. Bei Fusionen und Aufteilungen von Vorsorgeeinrichtungen dürfen keine 
Gewinnsteuern erhoben werden. 

Art. 81 Abzug der Beiträge 
1 Die Beiträge der Arbeitgeber an die Vorsorgeeinrichtung und die Einlagen in die 
Arbeitgeberbeitragsreserven, einschliesslich derjenigen nach Artikel 65e, gelten bei 
den direkten Steuern des Bundes, der Kantone und Gemeinden als Geschäftsauf-
wand.178 
2 Die von den Arbeitnehmern und Selbständigerwerbenden an Vorsorgeeinrichtun-
gen nach Gesetz oder reglementarischen Bestimmungen geleisteten Beiträge sind bei 
den direkten Steuern des Bundes, der Kantone und Gemeinden abziehbar. 
3 Für den versicherten Arbeitnehmer sind die vom Lohn abgezogenen Beiträge im 
Lohnausweis anzugeben; andere Beiträge sind durch die Vorsorgeeinrichtungen zu 
bescheinigen. 

  

176 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2006 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

177 Eingefügt durch Ziff. I 10 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 
1998, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374 2386; BBl 1999 4). 

178 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 4635 4638; BBl 2003 6399). 
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Art. 81a179 Abzug des Beitrags der Rentnerinnen und Rentner 
Der Beitrag der Rentnerinnen und Rentner zur Behebung einer Unterdeckung nach 
Artikel 65d Absatz 3 Buchstabe b ist bei den direkten Steuern des Bundes, der 
Kantone und Gemeinden abziehbar. 

Art. 82 Gleichstellung anderer Vorsorgeformen 
1 Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende können auch Beiträge für weitere, aus-
schliesslich und unwiderruflich der beruflichen Vorsorge dienende, anerkannte Vor-
sorgeformen abziehen. 
2 Der Bundesrat legt in Zusammenarbeit mit den Kantonen die anerkannten Vor-
sorgeformen und die Abzugsberechtigung für Beiträge fest. 

Art. 83 Besteuerung der Leistungen 
Die Leistungen aus Vorsorgeeinrichtungen und Vorsorgeformen nach den Arti-
keln 80 und 82 sind bei den direkten Steuern des Bundes, der Kantone und der 
Gemeinden in vollem Umfang als Einkommen steuerbar. 

Art. 83a180 Steuerliche Behandlung der Wohneigentumsförderung 
1 Der Vorbezug und der aus einer Pfandverwertung des Vorsorgeguthabens erzielte 
Erlös sind als Kapitalleistung aus Vorsorge steuerbar. 
2 Bei Wiedereinzahlung des Vorbezugs oder des Pfandverwertungserlöses kann der 
Steuerpflichtige verlangen, dass ihm die beim Vorbezug oder bei der Pfandverwer-
tung für den entsprechenden Betrag bezahlten Steuern zurückerstattet werden. Für 
solche Wiedereinzahlungen ist ein Abzug zur Ermittlung des steuerbaren Einkom-
mens ausgeschlossen. 
3 Das Recht auf Rückerstattung der bezahlten Steuern erlischt nach Ablauf von drei 
Jahren seit Wiedereinzahlung des Vorbezugs oder des Pfandverwertungserlöses an 
eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge. 
4 Alle Vorgänge gemäss den Absätzen 1–3 sind der Eidgenössischen Steuerverwal-
tung von der betreffenden Vorsorgeeinrichtung unaufgefordert zu melden. 
5 Die Bestimmungen dieses Artikels gelten für die direkten Steuern von Bund, 
Kantonen und Gemeinden. 

Art. 84 Ansprüche aus Vorsorge 
Vor ihrer Fälligkeit sind die Ansprüche aus Vorsorgeeinrichtungen und Vorsorgefor-
men nach den Artikeln 80 und 82 von den direkten Steuern des Bundes, der Kantone 
und der Gemeinden befreit. 
  

179 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 4635 4638; BBl 2003 6399). 

180 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung mit 
Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2372 2378;  
BBl 1992 VI 237). 
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Dritter Titel: Besondere Bestimmungen181 

Art. 85 Eidgenössische Kommission für die berufliche Vorsorge 
1 Der Bundesrat bestellt eine Eidgenössische Kommission für die berufliche Vor-
sorge mit höchstens 21 Mitgliedern. Sie setzt sich zusammen aus Vertretern des 
Bundes und der Kantone sowie mehrheitlich aus Vertretern der Arbeitgeber, Arbeit-
nehmer und Vorsorgeeinrichtungen. 
2 Die Kommission begutachtet zuhanden des Bundesrates Fragen über die Durchfüh-
rung und Weiterentwicklung der beruflichen Vorsorge. 

Art. 85a182 Bearbeiten von Personendaten 
Die mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durch-
führung dieses Gesetzes betrauten Organe sind befugt, die Personendaten, ein-
schliesslich besonders schützenswerter Daten und Persönlichkeitsprofile, zu bearbei-
ten oder bearbeiten zu lassen, die sie benötigen, um die ihnen nach diesem Gesetz 
übertragenen Aufgaben zu erfüllen, namentlich um: 

a. die Versicherungsbeiträge zu berechnen und zu erheben; 
b. Leistungsansprüche zu beurteilen sowie Leistungen zu berechnen, zu gewäh-

ren und diese mit Leistungen anderer Sozialversicherungen zu koordinieren; 
c. ein Rückgriffsrecht gegenüber einem haftpflichtigen Dritten geltend zu 

machen; 
d. die Aufsicht über die Durchführung dieses Gesetzes auszuüben; 
e. Statistiken zu führen. 

Art. 85b183 Akteneinsicht 
1 Sofern überwiegende Privatinteressen gewahrt bleiben, steht die Akteneinsicht zu: 

a. der versicherten Person für die sie betreffenden Daten; 
b. Personen, die einen Anspruch oder eine Verpflichtung nach diesem Gesetz 

haben, für diejenigen Daten, die für die Wahrung des Anspruchs oder die 
Erfüllung der Verpflichtung erforderlich sind; 

c. Personen und Institutionen, denen ein Rechtsmittel gegen eine auf Grund 
dieses Gesetzes erlassene Verfügung zusteht, für die zur Ausübung dieses 
Rechts erforderlichen Daten; 

  

181 Ursprünglich: Zweiter Titel 
182 Eingefügt durch Ziff. I des BG von 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  

(AS 2000 2689; BBl 2000 255). 
183 Eingefügt durch Ziff. I des BG von 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  

(AS 2000 2689; BBl 2000 255). 
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d. Behörden, die zuständig sind für Beschwerden gegen auf Grund dieses 
Gesetzes erlassene Verfügungen, für die zur Erfüllung dieser Aufgabe erfor-
derlichen Daten; 

e. der haftpflichtigen Person und ihrem Versicherer für die zur Beurteilung 
eines Rückgriffsanspruchs der beruflichen Vorsorge erforderlichen Daten. 

2 Handelt es sich um Gesundheitsdaten, deren Bekanntgabe sich für die zur Einsicht 
berechtigte Person gesundheitlich nachteilig auswirken könnte, so kann von ihr 
verlangt werden, dass sie einen Arzt oder eine Ärztin bezeichnet, der oder die ihr 
diese Daten bekannt gibt. 

Art. 86184 Schweigepflicht 
Personen, die an der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung 
der Durchführung dieses Gesetzes beteiligt sind, haben gegenüber Dritten Ver-
schwiegenheit zu bewahren. 

Art. 86a185 Datenbekanntgabe 
1 Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Daten im Einzel-
fall und auf schriftliches und begründetes Gesuch hin bekannt gegeben werden an: 

a. Sozialhilfebehörden, wenn sie für die Festsetzung, Änderung oder Rückfor-
derung von Leistungen beziehungsweise für die Verhinderung ungerechtfer-
tigter Bezüge erforderlich sind; 

b. Zivilgerichte, wenn sie für die Beurteilung eines familien- oder erbrecht-
lichen Streitfalles erforderlich sind; 

c. Strafgerichte und Strafuntersuchungsbehörden, wenn sie für die Abklärung 
eines Verbrechens oder eines Vergehens erforderlich sind; 

d. Betreibungsämter, nach den Artikeln 91, 163 und 222 des Bundesgesetzes 
vom 11. April 1889186 über Schuldbetreibung und Konkurs; 

e. Steuerbehörden, wenn sie sich auf die Ausrichtung von Leistungen der 
beruflichen Vorsorge beziehen und für die Anwendung der Steuergesetze 
erforderlich sind. 

2 Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Daten bekannt 
gegeben werden an: 

a. andere mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung 
der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organe, wenn sie für die Erfül-
lung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich sind; 

b. Organe einer anderen Sozialversicherung, wenn sich eine Pflicht zur 
Bekanntgabe aus einem Bundesgesetz ergibt; 

  

184 Fassung gemäss Ziff. I des BG von 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2689; BBl 2000 255). 

185 Eingefügt durch Ziff. I des BG von 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 
(AS 2000 2689; BBl 2000 255). 

186 SR 281.1 
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c. die für die Quellensteuer zuständigen Behörden, nach den Artikeln 88 und 
100 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990187 über die direkte Bun-
dessteuer sowie den entsprechenden kantonalen Bestimmungen; 

d. Organe der Bundesstatistik, nach dem Bundesstatistikgesetz vom 9. Oktober 
1992188; 

e. Strafuntersuchungsbehörden, wenn es die Anzeige oder die Abwendung 
eines Verbrechens erfordert. 

3 Daten dürfen auch der zuständigen Steuerbehörde im Rahmen des Meldeverfah-
rens nach Artikel 19 des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965189 über die Verrech-
nungssteuer bekannt gegeben werden. 
4 Daten, die von allgemeinem Interesse sind und sich auf die Anwendung dieses 
Gesetzes beziehen, dürfen veröffentlicht werden. Die Anonymität der Versicherten 
muss gewahrt bleiben. 
5 In den übrigen Fällen dürfen Daten an Dritte wie folgt bekannt gegeben werden: 

a. nicht personenbezogene Daten, sofern die Bekanntgabe einem überwiegen-
den Interesse entspricht; 

b. Personendaten, sofern die betroffene Person im Einzelfall schriftlich ein-
gewilligt hat oder, wenn das Einholen der Einwilligung nicht möglich ist, 
diese nach den Umständen als im Interesse des Versicherten vorausgesetzt 
werden darf. 

6 Es dürfen nur die Daten bekannt gegeben werden, welche für den in Frage stehen-
den Zweck erforderlich sind. 
7 Der Bundesrat regelt die Modalitäten der Bekanntgabe und die Information der 
betroffenen Person. 
8 Die Daten werden in der Regel schriftlich und kostenlos bekannt gegeben. Der 
Bundesrat kann die Erhebung einer Gebühr vorsehen, wenn besonders aufwendige 
Arbeiten erforderlich sind. 

Art. 86b190 Information der Versicherten 
1 Die Vorsorgeeinrichtung muss ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form 
informieren über: 

a. die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz und das 
Altersguthaben; 

b. die Organisation und die Finanzierung; 
c. die Mitglieder des paritätisch besetzten Organs nach Artikel 51. 

  

187 SR 642.11 
188 SR 431.01 
189 SR 642.21 
190 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), Abs. 2 in Kraft seit 

1. April 2004, die übrigen Bestimmungen am 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; 
BBl 2000 2637). 
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2 Auf Anfrage hin ist den Versicherten die Jahresrechnung und der Jahresbericht 
auszuhändigen. Ebenso hat ihnen die Vorsorgeeinrichtungen auf Anfrage hin Infor-
mationen über den Kapitalertrag, den versicherungstechnischen Risikoverlauf, die 
Verwaltungskosten, die Deckungskapitalberechnung, die Reservebildung sowie den 
Deckungsgrad abzugeben. 
3 Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen haben das paritätisch besetzte Organ 
auf Anfrage hin über Beitragsausstände des Arbeitgebers zu orientieren. Die Vor-
sorgeeinrichtung muss das paritätisch besetzte Organ von sich aus orientieren, wenn 
reglementarische Beiträge innert drei Monaten nach dem vereinbarten Fälligkeits-
termin noch nicht überwiesen worden sind. 
4 Artikel 75 ist anwendbar. 

Art. 87191 Amts- und Verwaltungshilfe 
Die Verwaltungs- und Rechtspflegebehörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, 
Kreise und Gemeinden sowie die Organe der anderen Sozialversicherungen geben 
den mit der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organen auf schriftliche und 
begründete Anfrage im Einzelfall kostenlos diejenigen Daten bekannt, die erforder-
lich sind für: 

a. die Kontrolle der Erfassung der Arbeitgeber; 
b. die Festsetzung, Änderung oder Rückforderung von Leistungen; 
c. die Verhinderung ungerechtfertigter Bezüge; 
d. die Festsetzung und den Bezug der Beiträge; 
e. den Rückgriff auf haftpflichtige Dritte. 

Art. 88 Berufliche Vorsorge in der Landwirtschaft 
Der Bundesrat kann den kantonalen Ausgleichskassen der AHV die Erhebung der 
Beiträge sowie weitere Aufgaben im Rahmen der beruflichen Vorsorge für die 
Landwirtschaft gegen Entschädigung übertragen. 

Art. 89192 

  

191 Fassung gemäss Ziff. I des BG von 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2689; BBl 2000 255). 

192 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 10 des Bundesstatistikgesetzes vom 9. Okt. 1992 
(SR 431.01). 
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Siebenter Teil:193 Verhältnis zum europäischen Recht 

Art. 89a Geltungsbereich 
1 Für Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende, für welche die Rechtsvorschriften 
der Schweiz oder eines oder mehrerer Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaft im Bereich der sozialen Sicherheit gelten oder galten, soweit sie Staatsange-
hörige der Schweiz oder eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft sind 
oder als Staatenlose oder Flüchtlinge in der Schweiz oder im Gebiet eines Mitglied-
staates der Europäischen Gemeinschaft wohnen, sowie für deren Familienangehöri-
ge gelten in Bezug auf Leistungen im Anwendungsbereich dieses Gesetzes auch die 
Bestimmungen des Abkommens vom 21. Juni 1999194 zwischen der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen) 
betreffend die Koordinierung der Systeme der Sozialen Sicherheit. 
2 Für Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende, für welche die Rechtsvorschriften 
der Schweiz, Islands, Liechtensteins oder Norwegens im Bereich der sozialen 
Sicherheit gelten oder galten, soweit sie Staatsangehörige der Schweiz oder Islands, 
Liechtensteins oder Norwegens sind oder als Staatenlose oder Flüchtlinge in der 
Schweiz oder im Gebiet Islands, Liechtensteins oder Norwegens wohnen, sowie für 
deren Familienangehörige gelten in Bezug auf Leistungen im Anwendungsbereich 
dieses Gesetzes auch die Bestimmungen des Abkommens vom 21. Juni 2001195 zur 
Änderung des Übereinkommens vom 4. Januar 1960 zur Errichtung der Euro-
päischen Freihandelsassoziation (revidiertes EFTA-Abkommen) betreffend die 
Koordinierung der Systeme der Sozialen Sicherheit. 

Art. 89b Gleichbehandlung 
1 Personen, die in der Schweiz oder im Gebiete eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Gemeinschaft wohnen und für die Artikel 89a Absatz 1 gilt, haben, soweit 
das Freizügigkeitsabkommen196 nichts anderes vorsieht, die gleichen Rechte und 
Pflichten auf Grund dieses Gesetzes wie Schweizer Staatsangehörige. 
2 Personen, die in der Schweiz, Island, Liechtenstein oder Norwegen wohnen und 
für die Artikel 89a Absatz 2 gilt, haben, soweit das revidierte EFTA-Abkommen197 
nichts anderes vorsieht, die gleichen Rechte und Pflichten auf Grund dieses Gesetzes 
wie Schweizer Staatsangehörige. 

  

193 Eingefügt durch Ziff. I 7 des BG vom 8. Okt. 1999 zum Abk. zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der EG sowie ihren Mitgliedstaaten 
andererseits über die Freizügigkeit (AS 2002 701; BBl 1999 6128). Fassung gemäss 
Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 
(AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

194 SR 0.142.112.681 
195 SR 0.632.31 
196 SR 0.142.112.681 
197 SR 0.632.31 
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Art. 89c Verbot von Wohnortsklauseln 
Der Anspruch auf Geldleistungen, der nach diesem Gesetz besteht, darf: 

a. soweit das Freizügigkeitsabkommen198 nichts anderes vorsieht, nicht des-
halb gekürzt, geändert, zum Ruhen gebracht, entzogen oder beschlagnahmt 
werden, weil die berechtigte Person im Gebiet eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Gemeinschaft wohnt; 

b. soweit das revidierte EFTA-Abkommen199 nichts anderes vorsieht, nicht 
deshalb gekürzt, geändert, zum Ruhen gebracht, entzogen oder beschlag-
nahmt werden, weil die berechtigte Person im Gebiet von Island, Liechten-
stein oder Norwegen wohnt. 

Art. 89d Leistungsberechnung  
Leistungsansprüche im Anwendungsbereich dieses Gesetzes werden ausschliesslich 
auf Grund der Bestimmungen dieses Gesetzes festgestellt. 

Achter Teil:200 Schlussbestimmungen 
Erster Titel: Änderung von Bundesgesetzen 

Art. 90 
Die Änderungen des geltenden Bundesrechtes stehen im Anhang; dieser ist Bestand-
teil des Gesetzes. 

Zweiter Titel: Übergangsbestimmungen 

Art. 91 Garantie der erworbenen Rechte 
Dieses Gesetz greift nicht in Rechte der Versicherten ein, die sie vor seinem Inkraft-
treten erworben haben. 

Art. 92 Bestehende Vorsorgestiftungen 
Auf Verlangen von mindestens der Hälfte der Mitglieder des Stiftungsrates nehmen 
die bei Inkrafttreten des Gesetzes bestehenden Vorsorgestiftungen an der Durchfüh-
rung der obligatorischen Versicherung teil. Sie lassen sich zu diesem Zweck entwe-
der in das Register für die berufliche Vorsorge eintragen, oder sie überführen ihr 
Vermögen in eine registrierte Vorsorgeeinrichtung. 

  

198 SR 0.142.112.681 
199 SR 0.632.31 
200 Ursprünglich Siebenter Teil 
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Art. 93 Provisorische Registrierung der Vorsorgeeinrichtungen 
1 Vorsorgeeinrichtungen, die an der Durchführung der obligatorischen Versicherung 
teilnehmen wollen, können sich während der Einführungszeit des Gesetzes proviso-
risch in das Register für die berufliche Vorsorge eintragen lassen. 
2 Sie haben sich darüber auszuweisen, dass sie in der Lage sein werden, den gesetz-
lichen Erfordernissen innert der vom Bundesrat festgesetzten Frist zu genügen. 

Art. 94 Provisorischer Anschluss der Arbeitgeber 
Während der Einführungszeit kann sich der Arbeitgeber einer Vorsorgeeinrichtung 
provisorisch anschliessen. 

Art. 95 Übergangsordnung für die Altersgutschriften 
Während der ersten zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes gelten für die 
Berechnung der Altersgutschriften folgende Mindestansätze: 

Altersjahr  Ansatz in Prozenten des 
koordinierten Lohnes 

Männer Frauen   
    

25–34 25–31    7 
35–44 32–41  10 
45–54 42–51  11 
55–65 52–62  13 
    
    

Art. 96 Freiwillige Versicherung der Selbständigerwerbenden 
Der Vorbehalt nach Artikel 45 Absatz 1 ist unzulässig gegenüber einem Selbständi-
gerwerbenden, der sich innert eines Jahres nach Inkrafttreten des Gesetzes freiwillig 
versichern lässt. 

Art. 96a201 Altrechtliche Renten 
Bei Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten, auf welche der Anspruch vor 
Inkrafttreten des Artikels 79a entstanden ist, finden diese Bestimmungen keine 
Anwendung. 

  

201 Eingefügt durch Ziff. I 10 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 
1998, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374 2386; BBl 1999 4). 
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Dritter Titel: Vollzug und Inkrafttreten 

Art. 97 Vollzug 
1 Der Bundesrat überwacht die Anwendung des Gesetzes und trifft die Massnahmen 
zur Durchführung der beruflichen Vorsorge. 
1bis Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Durchführung von Erhebungen und 
die Veröffentlichung von Informationen, die der Kontrolle über die Anwendung 
sowie der Evaluation über die Wirkung dieses Gesetzes dienen. Dabei sind insbe-
sondere die Organisation und die Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen, die 
Leistungen und deren Empfänger sowie der Beitrag der beruflichen Vorsorge an die 
Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung zu analysieren.202 
2 Die Kantone erlassen die Ausführungsbestimmungen. Bis zu deren Erlass können 
die Kantonsregierungen eine provisorische Regelung treffen. 
3 Die Kantone bringen die Ausführungsvorschriften dem Eidgenössischen Departe-
ment des Innern zur Kenntnis.203 

Art. 98 Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens und berücksichtigt dabei 
insbesondere die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Er kann einzelne Vor-
schriften vor diesem Zeitpunkt in Kraft setzen. 
3 Die Vorschriften in Artikel 81 Absätze 2 und 3 und in den Artikeln 82 und 83 sind 
innerhalb dreier Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes in Kraft zu setzen. 
4 Artikel 83 findet keine Anwendung auf Renten und Kapitalabfindungen aus Vor-
sorgeeinrichtungen und Vorsorgeformen im Sinne der Artikel 80 und 82, die: 

a. vor Inkrafttreten von Artikel 83 zu laufen beginnen oder fällig werden oder 
b. innerhalb von 15 Jahren seit Inkrafttreten von Artikel 83 zu laufen beginnen 

oder fällig werden und auf einem Vorsorgeverhältnis beruhen, das bei 
Inkrafttreten bereits besteht. 

Datum des Inkrafttretens:204 1. Januar 1985 
Art. 54, 55, 61, 63, 64 und 97: 1. Juli 1983  
Art. 48 und 93: 1. Januar 1984  
Art. 60: 1. Juli 1984  
Art. 81 Abs. 2 und 3. 82 und 83: 1. Januar 1987 

  

202 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

203 Fassung gemäss Ziff. II 411 des BG vom 15. Dez. 1989 über die Genehmigung 
kantonaler Erlasse durch den Bund, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 362 369; 
BBl 1988 II 1333). 

204 Art. 1 der V vom 29. Juni 1983 (SR 831.401) 
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Übergangsbestimmungen der Änderung vom 21. Juni 1996205 
1 Bei zahlungsunfähig gewordenen Vorsorgeeinrichtungen erbringt der Sicherheits-
fonds die Leistungen nach Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe c, sofern das Liquidati-
onsverfahren im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gesetzesänderung noch nicht 
rechtskräftig abgeschlossen ist. Er erbringt zudem die Leistungen nach Artikel 56 
Absatz 1 Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 56 Absatz 3206, wenn die Insolvenz 
auf ein Konkurs- oder ein ähnliches Verfahren gegen den Arbeitgeber zurückzufüh-
ren ist, das nach Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung eröffnet worden ist. 
2 Der Sicherheitsfonds entschädigt die Auffangeinrichtung für die Kosten, die ihr 
aufgrund ihrer Tätigkeit nach Artikel 60 Absatz 2 seit dem 1. Januar 1995 entstan-
den und nicht anderweitig abgegolten worden sind. 

Übergangsbestimmungen der Änderung vom 3. Oktober 2003  
(1. BVG-Revision)207 

a. Laufende Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten 
1 Für Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieser Gesetzesänderung laufen, gilt für den Umwandlungssatz weiterhin das 
bisherige Recht. 
2 Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Gesetzesänderung laufen, werden nach Artikel 36 der Preisentwicklung 
angepasst. 
3 Artikel 21 Absatz 2 findet auch Anwendung auf Witwen- und Witwerrenten sowie 
Waisenrenten, die beim Tod einer versicherten Person entstehen, die im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieser Gesetzesänderung bereits eine Alters- oder Invalidenrente 
bezieht. 

b. Mindestumwandlungssatz 
1 Der Bundesrat legt den Mindestumwandlungssatz fest für die Versicherten der-
jenigen Jahrgänge, die innerhalb von zehn Jahren nach Inkrafttreten dieser Gesetzes-
änderung das ordentliche Rentenalter erreichen. Er senkt ihn dabei ab, bis 6,8 Pro-
zent erreicht sind. 
2 Solange für Frau und Mann verschiedene ordentliche Rentenalter gelten, kann auch 
der Mindestumwandlungssatz pro Jahr verschieden sein. 
3 Der Bundesrat regelt für die Invalidenrenten: 

a. die Berechnung der Altersgutschriften und des koordinierten Lohnes für die 
nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gesetzesänderung fehlenden 
Jahre; 

b. den anwendbaren Mindestumwandlungssatz. 
  

205 AS 1996 3067; BBl 1996 I 564 580 
206 Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers [Art. 33 GVG – AS 1974 1051). 
207 AS 2004 1677; BBl 2000 2637 
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c. Altersgutschriften 
Für die Berechnung der Altersgutschriften gilt der Ansatz von 18 Prozent für fol-
gende Rentenalter der Frauen208: 

Jahre nach Inkrafttreten Rentenalter der Frau 
  

weniger als 2 63 
ab 2, aber weniger als 6 64 
ab 6 65 
  

d. Deckungslücken 
Der Sicherheitsfonds schliesst innerhalb von fünf Jahren seit Inkrafttreten dieser 
Gesetzesänderung den Vorsorgeeinrichtungen nach Artikel 1 Absatz 2 FZG209 eine 
Deckungslücke, die ihnen durch die Anwendung dieser Gesetzesänderung entstan-
den ist und die auf Grund der besonderen finanziellen Struktur der Vorsorgeeinrich-
tung nicht anderweitig gedeckt werden kann.  

e. Koordination mit der 11. AHV-Revision 
Der Bundesrat nimmt bei der Erhöhung des ordentlichen Rentenalters der Frauen 
(Art. 13), dem Umwandlungssatz (Art. 14 und Übergangsbestimmung Bst. b) und 
den Altersgutschriftensätzen (Art. 16) die Anpassungen vor, die durch das Inkraft-
treten der 11. AHV-Revision auf einen späteren Zeitpunkt als auf den 1. Januar 2003 
notwendig geworden sind, und wird die notwendigen Anpassungen vornehmen, falls 
der Anspruch der Frauen auf Altersleistungen mit dem 65. Altersjahr nicht im Jahr 
2009 entsteht. 

f. Invalidenrenten  
1 Die Invalidenrenten, die vor dem Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung zu laufen 
begonnen haben, unterstehen dem bisherigen Recht. 
2 Während zwei Jahren ab dem Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung unterstehen 
die Invalidenrenten noch dem Recht, das nach Artikel 24 in der Fassung vom 
25. Juni 1982210 galt. 
3 Sinkt der Invaliditätsgrad bei der Revision einer laufenden Rente, so ist auf diese 
noch das bisherige Recht anwendbar. 
4 Die Dreiviertels-Invalidenrenten werden erst nach dem Inkrafttreten der 4. IVG-
Revision vom 21. März 2003211 eingeführt. 

  

208 Heute: 64. Altersjahr (Art. 62a Abs. 2 Bst. b der V vom 18. April 1984 über die 
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2] in der Fassung der 
Änd. vom 18. Aug. 2004 – SR 831.441.1). 

209 SR 831.42 
210 AS 1983 797 
211 SR 831.20 
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5 Renten, die nach dem Ablauf von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser Gesetzes-
änderung entstehen und die gestützt auf Absatz 4 noch als ganze Renten entstehen, 
werden bei Inkrafttreten der 4. IVG-Revision in dem Mass in Dreiviertelsrenten 
umgewandelt, als sie auch in der Invalidenversicherung zu Dreiviertelsrenten wer-
den. 
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Anhang 

Änderung von Bundeserlassen 

1. Zivilgesetzbuch212 

Art. 89bis Abs. 4213 und 6214 
... 

2. Obligationenrecht215 

Art. 331 Abs. 3 
... 

Art. 331a Abs. 3bis 216 
... 

Art. 331b Abs. 3bis 217 
... 

Art. 331c Abs. 1218 
... 

Art. 339d Abs. 1 
.. 

Art. 342 Abs. 1 Bst. a219 
... 

  

212 SR 210 
213 Dieser Abs. ist heute aufgehoben. 
214 Dieser Abs. hat heute eine neue Fassung. 
215 SR 220. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
216 Dieser Art. hat heute eine neue Fassung. 
217 Dieser Art. hat heute eine neue Fassung. 
218 Dieser Art. hat heute eine neue Fassung. 
219 Dieser Bst. hat heute eine neue Fassung. 
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3. Bundesgesetz vom 2. April 1908220 über den Versicherungsvertrag 

Art. 46 Abs. 1 
... 

4. Bundesgesetz vom 11. April 1889221 über Schuldbetreibung- und  
Konkurs 

Art. 92 Ziff. 13222 
... 

5. Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946223 über die Alters- und  
Hinterlassenenversicherung 

Art. 43quinquies 224 

Aufgehoben 

Art. 49 
Die Wörter «anerkannte Versicherungseinrichtungen» werden gestrichen. 

Art. 73 Abs. 1 
Das Wort «anerkannten» wird gestrichen. 

Art. 74–83 
Aufgehoben 

Art. 109 Abs. 1 
Das Wort «anerkannten» wird gestrichen. 

  

220 SR 221.229.1. Die hiernach aufgeführte Änd. ist eingefügt im genannten BG. 
221 SR 281.1 
222 Diese Ziff. ist heute aufgehoben. 
223 SR 831.10 
224 Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers [Art. 33 GVG – AS 1974 1051]. 
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831.40 

6. Bundesgesetz vom 19. Juni 1959225 über die Invalidenversicherung 

Art. 68 226 
Aufgehoben 

7. Bundesgesetz vom 19. März 1965227 über Ergänzungsleistungen  
zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 

Art. 3 Abs. 4 Bst. d 228 

... 

8. Bundesgesetz vom 20. März 1981229 über die Unfallversicherung 

Art. 40 230 
... 

  

225 SR 831.20 
226 Dieser Art. hat heute eine neue Fassung. 
227 SR 831.30 
228 Dieser Art. hat heute eine neue Fassung. 
229 SR 832.20 
230 Dieser Art. ist heute aufgehoben. 


